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St.S. VI A - 21/43.

Prag, den 21. April l943.

1.) Vermerk :

Es erscheint nicht zweckmäßig, der Parteiverbindungsstelle

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren auf die Vorlage

vom 23.2.d.Js. - Zeichen Sch/Ka. zu antworten. Es muß dem

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD unbenommen

bleiben, je nach der politischen Notwendigkeit auch auf

dem Parteisektor seinen Gesprächspartner selbst zu bestim-

men.

2.) Z..A.



Der Befehlshaber der Sicherheitspolizei

und des SD

Prag, den

1. März

19 43

XIX, Kastanienallee 19

Fernruf 70615, 70465

-I-

Tgb. Nr. B. d. S.

Bitte bei der Antwort vorstehendes Geschäftszcichen und Datum anzugeben.

An den

/

Höheren 4h- und Polizeiführer

4-Gruppenführer Staatssekretär F r a n k

Sif. Lyfr

Prag

Das Schreiben von Oberbereichsleiter Schulte-Schomburg lege

ich mit folgender Stellungnahme wieder vor:

Es trifft nicht zu, dass ich den Parteigenossen S t e i n s -

d ö r f e r für die in Frage stehende Kommission vorgesehen

und mit Kreisleiter A d a m darüber Besprechungen durchge-

führt habe. Parteigenosse Steinsdörfer wurde auf Grund einer

Weisung des Staatssekretärs der Kommission zugeteilt. Ich

habe nachträglich Kreisleiter Adam im Verlaufe einer Besprechung

über andere Angelegenheiten, die zufällig in der fraglichen

Zeit stattfand, von dem mir bekannten Sachverhalt Mitteilung

gemacht. Ich habe mich also keineswegs in Parteiangelegen-

heiten eingemischt, sondern in kameradschaftlicher Form Kreis-

leiter Adam unterrichtet, nachdem ich festgestellt hatte, dass

er von diesem Vorgang noch keine Kenntnis hatte. Ich betone

ausdrücklich, dass meines Wissens die Entscheidung des Staats-

sekretärs bereits getroffen war als ich mich mit Kreisleiter

Adam unterhielt. Ich hatte kein Veranlassung, dabei zu

prüfen, ob und wie weit die Parteiverbindungsstelle dabei

beteiligt war.

Die von Oberbereichsleiter Schulte-Schomburg in seinem Schreiben

weiterhin vorgebrachte Bitte, Besprechungen mit dem Kreis-

leiter stets in seiner Gegenwart zu führen, bezw. ihn nach-

träglich von derartigen Besprechungen zu unterrichten, ist

sachlich nicht begründet. Die Aufgaben, die mir als Befehls-

b.W.
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haber der Sicherheitspolizei und des SD obliegen, machen

eine ständige Fühlungnahme mit den zuständigen Hoheits-

trägern notwendig. Ich muss daher nach wie vor für mich

das Recht in Anspruch nehmen, mit den Kreisleitern der

NSDAP im Protektorat - auch mit dem Kreisleiter in Prag -

unmittelbar zu verhandeln, wann und wo es mir notwendig

erscheint. Die Unterrichtung der Parteiverbindungsstelle

obliegt logischerweise in diesen Fällen den Hoheitsträgern;

ich bin verpflichtet, meinen Vorgesetzten erforderlichen-

falls über das Ergebnis zu berichten.

Ich darf in diesen Zusammenhang darauf hinweisen, dass

diese Besprechungen vielfach nicht von mir, sondern von

dem Kreisleiter angeregt sind.

Im übrigen werde ich selbstverständlich Fragen, die das

ganze Protektorat betreffen, nicht mit den verschiedenen

Kreisleitern einzeln, sondern mit der Parteiverbindung-

stelle erörtern. Sollte jedoch Oberbereichsleiter Schulte-

Schomburg auf dem Standpunkt stehen, dass ich ohne seine

Kenntnis mit den Kreisleitern nicht zu verhandeln habe,

so müsste er meines Erachtens eine derartige Regelung auf

dem Parteisektor durchsetzen, d.h, den Kreisleitern wäre

eine entsprechende Weisung von ihren vorgesetzten Dienst-

stellen zu geben.

i

44-Standartenführer

38592

1 Anlage
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Parteiverbindungsstelle

Prag IV, den 23. Februar 1943

Burg, Nordflügel,

Tel. 60141-49, App.3626.

Herrn

Staatssekretär

Der Belehishaber der 

SS-Gruppenfihrer K.H. F r a n k

u. des SD 

272

2

Prag IV,

2.6. 11. 1943

328/13

B. S. B N.

Czernin-Palais.

Schu/ Ka.

Betrifft: Ihr Schreiben vom 15. Februar 1943.

Die Benennung des Parteigenossen S t e i n s d ö r f e r

als Vertreter der Partei in der Kommission, die sich mit

der Konzentration von Handels- und Gewerbebetrieben im

Protektorat zu befassen hat, wurde mir durch eine Verfügung

von SS-Oberführer Dr. B e r t s c h mitgeteilt. Daweder

der Leiter meiner Wirtschaftsabteilung, Parteigenosse

Dr. A d o 1 f , noch auch ich über diese Berufung des

Parteigenossen Steinsdörfer unterrichtet worden waren, habe

ich beim Parteigenossen Dr. G i e s meine Bedenken dahin-

gehend geltend gemacht, dass ich erklärte, dass Steindörfer

kein Mitarbeiter der Parteiverbindungsstelle sei und aus die-

sem Grunde auch Angelegenheiten, die sich auf das gesamte

Protektorat beziehen, kaum bearbeiten könnte. Steinsdörfer

ist Kreisrichter und in dieser Eigenschaft Exponent der

Kreisleitung Prag. Ich habe dann gebeten, dass man anstelle

von Steinsdörfer den hauptamtlichen Mitarbeiter der Wirt-

schaftsabteilung der Parteiverbindungsstelle, Parteigenossen

Dr. H a s s o 1 d , benennen oder ihn zumindest ebenfalls

in die Kommission aufnehmen möchte.

Nachdem ich erfahren habe, dass Sie persönlich Wert darauf

legen, Steinsdörfer in dieser Kommission zu sehen, habe ich

meine Bedenken zurückgestellt und allerdings die dafür gang-

bare Form vorgeschlagen, dass Steindürfer von seinem Posten

als Ortsgruppenleiter zurücktritt, in der Kreisleitung noch

Kreisrichter bleibt, darüber hinaus aber in die Parteiver-

bindungsstelle berufen wird, um ihn von der Parteiverbindungs-

stelle aus dann als Sachbearbeiter für Konzentrationsfragen
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auch in diese Kommission zu entsenden..

Mein anfänglicher Einspruch gegen Steinsdörfer wurde ver-

stärkt durch die Tatsache, dass nach einer Darstellung

des Kreisleiters A d a m der Befehlshaber der Sicherheits-

polizei und des SD, SS-Standartenführer Dr. W e i n m a n n

in einer persönlichen Besprechung dem Kreisleiter Adam mit-

geteilt hat, dass er Steinsdörfer als Vertreter der Partei

für diesen Posten vorgesehen habe. Sie werden verstehen,

Gruppenführer, dass ich mich aus Gründen der richtigen Be-

handlung dieser Dinge innerhalb der Partei auf den Stand-

punkt stellen muss, dass solche Absprachen nicht zwischen

dem Kreisleiter Adam und dem Befehlshaber der Sicherheits-

polizei erfolgen können, wenn es sich erstens um eine

reine Parteiangelegenheit und zweitens um Protektoratsbe-

lange handelt, sondern dass in solchen Fällen meine Ein-

schaltung unbedingt erforderlich ist.

Um derartige Fälle in Zukunft zu vermeiden, darf ich Sie

daher in Ihrer Eigenschaft als Höheren SS- und Polizei-

führer bitten, den Befehlshaber der Sicherheitspolizei

Bes

anzuweisen, Besprechungen mit dem Kreisleiter stets in

meiner Gegenwart zu führen. Wenn dies in dem einen oder

anderen Fall nicht möglich sein sollte, muss ich mindestens

Mlluconal

nachträglich über derartige Besprechungen unterrichtet

werden.

38591

Heil

OTTH

T

Slul-Mlaul-

maf

Schulte- Schomburg.



Der Höh. - und Pol.

27. Mai 1943.

St.S.218/43.√

-- l.) Kanzlei stelle die nachstehende Bescheinigung aus:

Bescheinigung!

Die Inhaberin dieser Bescheinigung ist die Reichsfrauen-

führerin, Prau Scholtz-Klink aus Berlin. Die Polizeidienst

stellen im Protektorat werden ereucht, Frau Scholtz-Klink

ungehindert passieren zu lassen und ihr erforderlichen-

falls Schutz und Hilfe zu gewähren.

vasza

22

4-Gruppenführer.

2.) Die vorstehende Bescheinigung ist heute ausgehändigt

27. V. 1943

worden.

3.) Z.d.A.

V A-2143



Staatssekretär

12. August 1942.

St.S. 312/42.

1.)

An

12. VIII 1942

Herrn Reichsschatzmeister

Reichsleiter Schwarz,

München 33,

Verwaltungebau der NSDAP.

SAEE.IIV

Sehr verehrter Parteigenosse Schwarz !

In Sachen Einweisung von Liegenschaften der aufgelösten

Sokol-Verbände" im Protektorat Böhmen und Mähren hat mir

das dort. an den Leiter der Parteiverbindungsstelle beim

Reichsprotektor in Böhmen und Mühren unter dem 15.7. d.Js.

gerichtete Schreiben vorgelegen. Da ich mir die Schlußent-

scheidung über die Verwertung des Sokolvermögens vorbehal-

ten habe, kann ich zu dem Ihnen zugegangenen Schreiben des

Reichskassenverwalters der SA vom 8.1.'d.Js. a Zeichen G.Z.

Vc 2a/446 31/Hi/S8.6. ., betreffend Gruppe Sudeten, Liegen-

schaften der aufgelösten "Sokol-Verbände" im Protektorat

Böhmen und Möhren, mitteilen, daß in jedem einzelnen Falle

wohlwollend geprlft wird, ob die Anträge der SA nach Abwä-

gung der Geeignetheit der Objekte und der von anderen Inte-

ressenten vorgebrachten Wünsche berücksichtigt werden können.

Derzeit ist die Parteiverbindungsstelle mit der gutachtlichen

Prüfung des gesamten Materials und der vom Vermögensant des

H.GN.A-25/43

VA4102
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Ttarleeslzete

Amtes des Reichsprotektors in Vorschlag gebrachten

Verwertung des Sokolvermögens befaßt. Ich hoffe,

daß mir die Stellungnahme der Parteiverbindungs-

stelle alsbald zugeht. Ich werde alsdann die Schluß-

SAer HIV

entscheidung treffen.

Heil Hitter!

Ihr

12.VIII. 1942

2.) Durchschrift an

Pg. Kunze

40712

zur Kenntnis.

3.) Alsdann zun Vorgang.



Abschrift.

0

Der Reichsschatzmeister

München 33, den 15.7.42,

der NSDAP

Verwaltungsbau der NSDAP

Ty

An den

Leiter der Parteiverbindungsstelle

beim Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

P r a g IV,

Czerninpalais.

(Durch Deutsche Dienstpost Böhmen und Mähren).

Betreff: Einweisung von Liegenschaften der aufgelösten "Sokol-

Verbände" im Protektorat Böhmen und Mähren der NSDAP.

In der Anlage übersende ich Ihnen Lichtbildabbild eines

Schreibens des Reichskassenverwalters der SA vom 8. Januar

1942 mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Die Übertragung der Aufgabe der vormilitärischen Erziehung

auf die SA bedingt einen erweiterten Erwerb und Besitz von

Sporthallen, Schießstätten usw. durch die NSDAP.

Ich wäre Ihnen daher dankbar, wenn Sie bei der zuständigen

Stelle des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren darauf hin-

wirken würden, daß die aufgezeigten Bestrebungen der SA eine

entsprechende Unterstützung finden. Ich bitte jedoch darauf

hinzuweisen, daß ich mir in jedem einzelnen Fall meine Ent-

scheidung über die Notwendigkeit der Heranziehung einer Lie-

genschaft für Zwecke der SA vorbehalte.

Heil Hitler!

LS 

gez. S ch w ar z

1 Anlage



Abschrift von Fotokopie.

Die Oberste SA-Führung

München, den 8. Jan. 1942.

G.Z. VC 2a/446 31/Hi/Sö.6.1.

Betrifft: Gruppe Sudeten, Liegenschaften

der aufgelösten "Sokol-Verbände

im Protektorat Böhmen und Mähren.

Bezug:

Beilagen: - -

-

An den

Herrn Reichsschatzmeister.

Die SA-Gruppe Sudeten hat gemeldet, daß im Gebiet des Protek-

torates Böhmen und Mähren die Tätigkeit der "Sokol"-Verbände

regierungsseitig eingestellt und am 8.10.41 die Auflösung die-

ser Organisation verfügt wurde. Durch die Auflösung dieser Ver—

bände sind eine Reihe Liegenschaften, wie Sporthallen, Sport-

plätze, Reithallen usw. frei geworden. Wie die Gruppe Sudeten

weiter berichtet, sollen als Anwärter dieser Vermögenswerte

bzw. dieser Anlagen in erster Linie die SA und der NSRL in Fra-

ge kommen. Für die SA wären diese Anlagen insofern wertvoll,

als diese jetzt nur vormilitärischen und nach dem Kriege zur

vor- und nachmilitärischen Wehrerziehung benötigt werden. Eine

Überprüfung der in Frage kommenden Anlagen auf ihre Verwend-

barkeit und Zustand müßte vor Einweisung noch erfolgen.

Die SA-Gruppe Sudeten hat von mir Weisung erhalten, die Angele-

genheit der Verteilung der eingangs erwähnten Liegenschaften

im Auge zu behalten und zu gegebener Zeit entsprechende Anträ-

ge zu stellen. Um aber den Reichsprotektor von dem Vorhaben

der NSDAP (SA) zu unterrichten, bitte ich von dort aus die Be-

strebungen der SA beim Reichsprotektor zu unterstützen und

die Belange der NSDAP für Zwecke der vor- und nachmilitärischen

Wehrerziehung anzumelden.

Der Reichskassenverwalter der SA:

I.V.

gez. B e i s s n e r

Gruppenführer.



St.S. VI A - 25{² a/43.

Prag, den 23. August 1943.

2 4. VIII. 1943

M

l.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

4-Unterscharführer Gramlich.

In Sachen Tauschvertrag Hauptstadt Prag / Sportgemein-

schaft-i sende ich den von Ministerialrat Krieser entwor-

fenen Vertrag nebst dem einschlägigen Vorgang zur gefälli-

gen Entnahme und weiteren Verwendung. Ich bemerke, daß

zur gebührenrechtlichen Frage, insbesondere wegen des er-

weiterten unentgeltlichen Fruchtnießungs- und Gebrauchs-

rechts, das die Hauptstadt Prag dem Großdeutschen Reich

einräumt, noch die Abteilung VII im Amt des Reichsprotek-

tors zu hören wäre. Sodann weise ich darauf hin, daß in

dem ebenfalls angeschlossenen Grundbuchauszug der Grund-

buchkörper im A-Blatt unrichtig mit der Parzellen-Mummer

34/1 statt 34/3 gezeichnet ist.

8staa

M-Obersturmbannführer.

2.) Z.d.A.



/2. August 1943

Abteilung Justiz

Prag, den

IId E III 952/43

Dad daiCau , Mls

0

in u

Herrn

l.en.

Eing. 13.AUG. 1943

Ministerialrat Dr. G i e s

im

Hause

Betrifft: Sokol - Gebäude in Prag-Kgl.Weinberge.

Auf das Schreiben vom 9.Juli 1943

- St.S. VI A - 25 ≥ /43 -

- 8 Anlagen -

//-Unterscharführer G r a m li c h hat meinen Sach-

bearbeiter gebeten, einen Entwurf des mit der Stadtgemeinde

Prag abzuschliessenden Vertrages auszuarbeiten. Als Anlage

übersende ich diesen Entwurf in doppelter Ausfertigung nebst

6 weiteren Schriftstücken zur gefl. weiteren Verwendung.

Ich bemerke, dass zur gebührenrechtlichen Frage, insbeson-

dere wegen des erweiterten unentgeltlichen Fruchtniessungs-

und Gebrauchsrechts, das die Stadtgemeinde Prag dem Deut-

schen Reich einräumt, gegebenenfalls noch die Abteilung VII

zu hören wäre.

Ich weise noch darauf hin, dass in dem ebenfalls ange-

schlossenen amtlichen Grundbuchsauszug der Grundbuchskörper

im A-Blatt unrichtig mit der Parzellen-Nummer 34/l statt

34/3 bezeichnet ist.

Mruies

St. S. √1 A-252a/43
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St.S. VI A - 252/43.

Prag, den 9. Juli 1943.

p

- 9. VII. 1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Krieser.

In Sachen Tauschvertrag Hauptstadt Prag / Sportgemein-

schaft-i sende ich in Verfolg der dort. Zuschrift vom

30.6.d.JS. - Zeichen Nr. II d E III 952/43 den einschlä-

gigen Vorgang mit der Bitte zurück, die Sportgemeinschaft

zu beraten, welche Schritte sie in der Angelegenheit un-

ternehmen soll. Beauftragter der Sportgemeinschaft ist

ein /-Unterscharführer Gramlich, der über die hies.

Reichsschule-j für Leibesübungen zu erreichen ist. Ich

wäre dankbar, wenn Sie mich bis zun 9.9.d.Js. über den

Stand der Angelegenheit unterrichten würden.

2.) Wv. am 9.9.1943 bei dem Unterzeichner.



Der Reichsprotektor
VV
in Böhmen und Mähren
Prag IV, ben
30. Juni 1943
Abteilung Justiz
Nr.
II
I1I 952/43
Gö wirdgebeten, dieses Geschäftögeichen und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben angugeben.
Konten der Oberkasse
Buro des S'aats■ekretärs
Posfpagkafienkonto Nr. 98.500 und Girokonto
bei der Watonalhank für Böhmen und Mähren
bela Feachp atektor
in Brag
in Bum nn mahven.
J
-1. JUL1 1943
Ursehriftlich
mit allen Anlagen
Herrn Ministerialrat Dr, G i e s
im
Hau s@
mit folgender Stellungnahme zurückgereicht:
1.) Wie den anliegenden Vorgängen zu entnehmen ist, haben die
Turngemeinde "Sokol"Pras, kgl.Weinberge, und die Hauptstadt
Frag den Tauschvertrag vom 13. - 22.November 1940 geschlos-
sen, wonach u.a. Teile von Grundparzellen in das Eigentum des
"Sokol" übergingen und in der neu eröffneten Grundbuchseinlage
  a  t s T T
parzelle Hilr.34/l (Garten) eingetragen wurden.
Durch Verfügung des Reichsprotektors vom l2.Oltober 1941
wurde der Turnverein "Sokol" aufgelöst. Sein Vermögen wurde
gemäss § 2 der Verordnung vom 4.10.1939 - RGBl.I S.1998 - mit
der Kassgabe beschlagnahmt, dass es von der Geheimen Staats-
polizei zu Gunsten des Reichs eingezogen werden kann. Die Ein-
ziehung erfolgte sodann - wie ich durch Rückfrage bein Vermö-
gensamt (Liegenschaftsverwaltung S) festge■tellt habe - durch
Verfügung der Geheimen Staatspolizei - Staatspolizeileitstelle
Prag - vom 1.Dezember l941 (B - ll90 - IV). Die Beschlagnahme
wurde im Grundbuch nicht angemerkt, die grundbücherliche Ord-
nung durch Eintragung dès Deutschen Reiches als bücherlichen
Eigentüners im Gründbuch ist noch nicht durchgeführt worden.
Durch die Einziehung hat das Deutsche Reich das Eigentum an
den genannten Liegenschaften erworben. Der Eigentumserwerb
ist ursprünglich, nicht abgeleitet. Das Deutsche Reich ist
daher nicht Rechtsnachfolger des "Sokol", haftet jedoch für
die mit der Sache verbundenen Schulden. Rechte an der einge-
zogenen Saohe sind durch die Einziehung nicht berührt worden.
√A-252/43
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(§ 6 der aa0.) Dies gilt im vorliegenden Fall von den im

Art.IV des Vertrags angeführten Beschränkungen (c i) und

wor der Hpothelfordetung der Böhmischen Diskontbank Prag

e

Die Sportgeieifßchaft SS e.V. Zentralführung Berlin

und dieEeßlufßs-fadt Prag sind nunmehr dahin übereingekommen,

dass anstelle des "Sokols" die Sportgeneinschaft SS e.V.

in denr Tauschvertrag als Vertragspartner eintreten soll,

und haben zu diesen Tauschvertrag einen Nachtragsvertrag

abgeschlossen.

2.) Der "Sokol" hat infolge seiner Auflösung mit dem Tage der

Verlautbarung der Verfügung des Reichsprotektors in der

Tageszeitung "Der Keue Tag", also am 12. Oktober 194l, sei-

ne Rechtspers nlichkeit verloren, ist seit diesem Tage nicht

mehr vorhanden und kann somit auch nicht Träger von Rech-

ten und Pflichten sein. Durch den Wegfall des einen Ver-

tragspartners ist das Vertragsverhältnis vom 13./22.Novem-

ber l940 als erloschen anzusehen (§ 859 ABGB.). Es kann daher

das Deutsche Reich als nunmehriger Eigentümer weder anstelle

des "Sokol" in den Vertrag von l940 eintreten noch in einem

"Nachtrag hierzu" zusätzlich Rechte erwerben oder Verbind-

lichkeiten übernehmen. Vielmehr könnte lediglich eine von dem

Tauschvertrag von l940 völlig unabhängige Vereinbarung mit der

Hauptstadt Prag getroffen werden, wobei es selbstverständlich

dem Willen der Parteien überlassen bleibt, welchen Inhalt si

dem in Aussicht genommenen Vertrag zu geben beabsichtigen.Die

Sportgeneinschaft vollends ist nach den vorliegenden Unterle-

gen z.Zt.überhaupt nicht legitimiert, Verfügungen über die

Liegenschaft zu treffen. Sie misste zuniichst vom Deutschen

Reich (Vermögensamt) das Eigentumsrecht übertragen erhalten

oder zunindest zu Verfügungen namens des Deutschen Reiches

ermächtigt werden.

66145

gez. Krieser.

Beglaubigt:

WW

thlar

Angestellte.

04
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Der F
for
1 9.JULI 43
Anl.
KARLSBAD, den 14. Juli 1943
pepr
den
Stellvertretenden Reichsprotektor
DER FUHRER DER
in Böhmen und Mähren,
MOTOR-GRUPPEEGERLAND
SS-Oberstgruppenführer und
Generaloberst der Polizei
pun
NSKK-Verbindungsführer
Daluege
zum Reichsprotektor in
Hurrn
Böhmen und Mähren
Prag
thaab sehmetar Frauh
wit der pihs un Dumbuisnehie
Bechr
Sehr geehrter Oberstgruppenführer !
19/4
Im Nachgang zu dem am 8.4.1943 gemeldeten Teilergebnis
erlaube ich mir nachstehend die Zahl der Verkehrsteilnehmer
bekanntzugeben, die in der Zeit vom 30.11.1942 - 1.7.1943 im
Protektorat Böhmen und Mähren und im Reichsgau Sudetenland
insgesamt von der fahrbaren Verkehrsschule des NskK geschult
wurden:
NSKK-Männer
.. ... . . .. . . . .. . .. .. .. . .. .
2 124
Motor-HJ
1 740
-
SA-Männer
416
Allgemeine HJ
1 314
Fahrer öffentlicher Verkehrsmittel ..
4 007
Sonstige Teilnehmer
.……………………………
1 835
Deutsche Polizei
……………………
1 058
Protektorats-Polizei
2 595
Schuljugend:
Jungen ..
6 309
Mädchen
4 506
....…..••..
insgesamt
.....…...
25 904
………
Für die freundliche Unterstützung durch Ihre Dienst-
stelle sowie durch die übrigen Behörden sage ich meinen
besten Dank. Ieh gebe der Hoffnung Ausdruck, dass der Ein-
satz des NskK auf dem Gebiete der Verkehrserziehung sich
günstig auf die Verkehrsdisziplin im Protektorat Böhmen und
b.w.
V1A-260/432
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Mähren ausgewirkt hat und werden auch in Zukunft bemüht blei-

ben, mit meinen Führern und Männern in diesem Sinne zu wirken.

Heil Hitler!

th

W. Gnestyut

Obergruppenführer.

éino g ang

86 06108

65957
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23. Juni 1943.

St.8. 268/121/43.

O

10) Ax

23. VI. 1943

NskK-Obergruppenfthrer Miller-Seyffert,

Führer der Kotor-Gruppe Egerland,

Karlsbad.

Sehr geehrter Parteigenosse Muller-Seyffert 1

Auf Grund der Besprechung bei dem Befehlshaber der Ord-

mungspolizei, Generalleutnant der Polizei Riege, am 1.6.

d.Js. über die Betätigungemöglichkeit des Nskk in Verkehrs-

leben des Protektorates möchte ich - unter veller Billi-

gung des Stellvertretenden Reichsprotektors, -Oberet-

Gruppenführer und Generaloberst der Polizei Daluege - ab-

schließend darauf hinweisen, daß die Tatigkeit des NSKK

nur einvernelmkfch mit dem für die politische Führung in

Böhmen wnd Mähren allein zuständigen Reichsprotektor in

Bühmen und Mähren geregelt werden kann und als ihre Grund-

lage nach wie vor unsere seinerzeitige Besprechung sowie

der Inhalt des Schreibens, das Oberst-Gruppenführer Dalue-

ge unter dem 18.3.d.d8. an Sie gerichtet hat, anzusehen

sind. Die Richtlinien des Reichsprotektors ergehen an den

Bevollmäichtigten für den Nahverkehr, Oberregierungsrat Ka-

puste, der sonit gonauestens dariber unterrichtet ist,

welche Auigaben auf dem Gebiet des Verkehrs jeweils er-

wachsen und wie sie - der politischen Lage in Protektorat

angepaßt - durchgeführt werdon körnen. Eine Einschaltung
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des NSkK in diese Aufgaben det mit Rilckeicht auf die be-

sonders gelagerten Verhiltnisse im frendvölkischen Raim

nur in beschränkten Unfange möglich. Insbesondere ist es

der Mangel an deutschen Menschen in Bühmen und Kühren, der

es zumindest für die Dauer des Krleges ausschließt, die

Tätigkeit des NškK in Protektorat ebenso zu gestalten wie

im übrigen Reichsgebiet. ls mißte sonst ständig eine gros-

se Anzahl von deutschen Volksgenossen aus Verwaltung und

Wirtschaft, insbesondere aber aus der auf Hochtouren lau-

fenden Rüstungeindustrie des Protektorates herausgezogen

und - wenn auch nur zeitweise - dem wmittelbar kriegewich-

tigen Einsatz entzogen werden. Hiergegen haben bei mir

wiederholt der Minister für Wirtschaft und Arbeit, der

Rüstungsinspekteur, der Rüistungsobmann für Bühmen und Mäh

ren und andere Stellen schlrfstens Protest erloben und im-

mer wieder betont, daß die Arbeit in der Rüstungewirtschaf

wichtiger erscheint als zum Beispiel die Durchführung von

Transportkontrollen auf der Landstraße. Dieser Meinung muß

ich mich vorbehaltlos anschließen. Ich bitte Sie deshalb,

allgemein die ervähnte Betätigung des NskK auf das äußer-

ste Maß zu beschränken. Derartige Kontrollen werden übri-

gens von den sitonomen Executivorganen unter deutscher

Fihrung ständig vorgenommen. Degegen glaube ich, daß oin

Verkehrshilfsdienst des NSkk auf den Durchgangestraßen,

der wenige Kräfte beanepruchen würde, sich als nültsliche

Ergünzung der staatlichen Maßnahmen erweisen könnte. Auch

einer geeigneten Mitwirkung des NSKK bei dor im Zuszmen-

hang mit der Umstellung auf Generatorenantrieb erforderli-

chen Schulung steht grundsätzlich nichts im Wege; ich bit-

te Sie jedoch, Ihre Maßnahmen insoweit mit dem Bevollmäch-

tigten für den Nahverkehr abzustimmen. Schließlich begrüße

ich durchaus Thre in der Besprechung am 1.6. zum Ausdruck

gebrachte Bereitwilligkeit, in Katastrophenfällen die be-
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stehende Organisation durch Stellung von Kolonnenführern

und Fahrern zu unterstützen. Hierfür danke ioh Thnen be-

sonders herglich.

Ich nehme an, daß nunmehr alle etwa vorhandenen Zweifel

über die Heransiehung des NskK zu ögfentlichen Punktionen

behoben sind.

HeilHitlep!

Ihr

2.) Durchschrift an

23. VI. 1943

a) Herrn General Riege

und

3.) Z.d.A.



hl

H-Ober- Gruppenführer.

22. Juni 1943.

St.S.268/121/43.

Az

NSKK-Obergruppenführer Müller Seyffert,

Pührer der Motor_Gruppe Egerland,

Karlebad.

E

Sehr geehrter Parteigenosse Müller-Seyffert!

Auf Grund der Besprechung bei dem Befehlshaber der Ordnungs-

polizei, Generalleutnant der Polizei Riege, am l.6.d.Js. über

die Betätigungsnöglichkeit des NSkk im Verkehrsleben des

Protektorats möchte ich - unter voller Billigung des Stell-

vertretenden Reichsprotektors, j-Oberst-Gruppenführer und

Generaloberst der Polizei Daluege - abschliessend darauf hin-

weisen, daß die Tätigkeit des NskK nur einvernehmlich mit dem

für die politische Führung in Böhmen und Mähren allein zu-

ständigen Reichsprotektor in Böhmen und Mähren geregelt wer-

den kann und als ihre Grundlage nach wie vor unsere seiner-

zeitige Besprechung sowie der Inhalt des Schreibens, das

Oberst-Gruprenführor Daluege unter dem l8.3.d.Js. an Sie ge-

richtet hat, anzusehen sind. Die Richtlinien des Reichspro-

tektore ergehen an den Bevollmächtigten für den Nahverkehr,

Oberregierungsrat Kapuste, der sonit genauestens darüber un-

terrichtet ist, welche Aufgaben auf den Gebiet des Verkehrs

jeweils erwachsen und wie sie - der politischen Lage im Pro-

tektorat angepaßt - durchgeführt werden können. Eine Ein-

schaltung des NSkk in diese Aufgaben ist mit Rücksicht auf

die besonders gelagerten Verhältnisse im fremdvölkischen

Raum nur in beschränkten Umfange möglich. Insbesondere ist
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es der Mangel an deutschen Menschen in Böhmen und Mähren,

der es zumindesten für die Dauer des Krieges ausschließt,

die Tätigkeit des NSkk im Protektorat ebenso zu gestalten

wie im übrigen Reichsgebiet. Es miüßte sonst ständig eine

große Anzahl von deutschen Volkegenossen aus Verwaltung und

Wirtschaft, insbesondere aber aus der auf Hochtouren laufen-

den Rüstungsindustrie des Protektorats herausgezogen und -

wern auch nur zeitweise - dem unmittelbar kriegswichtigen Ein-

gatz entzogen werden. Hiergegen haben bei mir wiederholt der

Minister für Wirtschaft und Arbeit, der Rüstungsinspekteur,

der Rüstungsobmann für Böhmen und Mähren und andere Stellen

schärfsten Protest erhoben und immer wieder betont, daß die

Arbeit in der Rüstungswirtschaft wichtiger erscheine als z.B.

die Lurchführung von Transportkontrollen auf der Landstrasse.

Dieser Meinung muß ich mich vorbehaltlos anschließen. Ich bit-

te Sie deshalb, allgenein die erwähnte Betätigung des NSkK

auf das äußerste Maß zu beschränken. Derartige Kontrollen Wer-

den übrigens von den autonomen Exekutivorganen unter deut-

scher Führung ständig vorgenommen. Dagegen glaube ich, daß

ein Verkehrshilfsdienst des NSkk auf den Durchgangsstraßen,

der wenige Kräfte beanspruchen würde, sich als nützliche Er-

gänzung der staatlichen Maßnahmen erweisen könnte. Auch einer

geeigneten Mitwirkung des NSkK bei der im Zusammenhang mit der

Umstellung auf Generatorenantrieb erforderlichen Schulung

steht grundsätzlich nichts im Wege; ich bitte Sie jedoch, Ih-

re Maßnahmen insoweit mit dem Bevollmächtigten für den Nah-

verkehr abzustimmen. Schließlich begrüße ich durchaus Ihre

in der Besprechung an l.6. zum Ausdruck gebrachte Bereitwil-

ligkeit, in Katastrophenfällen die bestehende Organisation

durch stellung von Kolonnenführern und Fahrern zu unterstützen.

Hierfür danke ich Ihnen besonders herzlich,

Ich nehme an, daß nunmehr alle etwa vorhandenen Zweifel
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über die Heranziehung des NSKK zu öffentlichen Funktio-

nen behoben sind.

Heil Hitler !

Ihr

gez. Frank.

12eza



St.S. VI A - 26 a/43.

Prag, den 10. Juni 1943.

0

4-Sturmbannführer Kluckhohn.

Im Nachgang zu der hies. Zuschrift vom 28.5.d.Js. -

Zeichen St.S. VI A - 21 m/42 in Sachen Einsatz des NSKK

im Protektorat teile ich mit, daß 4-Gruppenführer Frank

an NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert das gegen Rück-

gabe angeschlossene Schreiben richten will. Gruppenführer

Frank läßt Sie bitten, das Schreiben ½-Oberst-Gruppenfüh-

rer Daluege vorzulegen und dessen Ansicht zu erfragen,

ob das Schreiben in der vorliegenden Form abgesandt wer-

den kann. Für die entsprechende weitere Veranlassung bin

ichr zw Dank verbunden.

2i2

D Dektor

mähren.

21.JUNI 1943

Faay Thu≈.

Goratpn i hr

^>

4-Obersturmbannführer.

Fh1

fumurn.

ynh

nA-26 a/43
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RDr. (68

4-Sturmbannführer Kluckhohn.

NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert hat unter dem

13.4.d.Js. - Zeichen BBNR.: B-M Ch 17/43/F/Po. an 4-

Oberst-Gruppenführer Daluege in der Frage des Einsatzes

des NsKK im Protektorat ein Schreiben gerichtet. Zur Ver-

vollständigung der hies. Akten wäre ich für eine kurze

Mitteilung zu Dank verbunden, welche Entscheidung Oberst-

Gruppenführer Daluege auf das fragliche Schreiben getrof-

fen hat.

Büra dasCian iretäes

T

:1

,Jipk 

T

Mah.en.

15.JUNI 1943

4-Obersturmbannführer.

Der Reichsprotektor

in Böhmen und Nähren.

Prag, den 11.6.43

Rujutant

Den o.a. Vorgang hatte der Oberst-Gruppenführer dem

General R i e g e

zur Rücksprache geschrieben. General

Riege hat die Rücksprache bislang noch nicht wahrgenommen.

Brong ho 6.s!

An

W-Obersturmbannführer

Dr. Gie s

Saneq

√ A -26 @/43
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St.S. VI A - 26 a/43.

Prag, den l0. Juni 1943.

6

of

1 0. VI. 1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

-Sturmbannführer Kluckhohn.

Im Nachgang zu der hies. Zuschrift vom 28.5.d.Js. -

Zeichen St.S. VI A - 21 m/42 in Sachen Einsatz des NSKK

im Protektorat teile ich mit, daß 4-Gruppenführer Frank

an NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert das gegen Rück-

gabe angeschlossene Schreiben richten will. Gruppenführer

Frank läßt Sie bitten, das Schreiben 4-Oberst-Gruppenfüh-

rer Daluege vorzulegen und dessen Ansicht zu erfragen,

ob das Schreiben in der vorliegenden Form abgesandt wer-

den kann. Pür die entsprechende weitere Veranlassung bin

ich zu Dank verbunden.

U

4-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am 20.6.1943 bei dem Unterzeichner.

Wiederuorgelegt am.20
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An

den Führer der Motorgruppe Egerland

und NsKK-Verbindungsführer

o- Toadre-

in

Karlsbad.

I

Sehr geehrter Pg. Müller-Seyffert!

Auf Grund der Besprechung bei dem Befehlshaber der Ordnungs-

polizei, Generalleutnant der Polizei Riege, am 1.6. d.J. über die Be-

tätigungsmöglichkeit des NSKK im Verkehrsleben des Protektorats möchte

ich - unter voller Billigung des Stellvertretenden Reichsprotektors,

//-Oberst-Gruppenführer und Generaloberst der Polizei Daluege - ab-

schliessend darauf hinweisen, dass die erwähnte Tätigkeit des NSKK

nur einvernehmlich mit dem für die politische Führung in Böhmen und

Mähren allein zuständigen Reichsprotektor in Böhmen und Mähren gere-

gelt werden kann und als ihre Grundlage nach wie vor unsere seiner-

zeitige Besprechung sowie der Inhalt des Schreibens des /-Oberst-

Gruppenführers Daluege vom 18.3. d.J. an Sie anzusehen sind. Die Richt-

linien des Reichsprotektors ergehen an den Bevollmächtigten für den

Nahverkehr, Oberregierüngsrat Kapuste, der somit genauestens darüber

unterrichtet ist, welche Aufgaben auf dem Gebiet des Verkehrs jeweils

erwachsen und wie sie - der politischen lage im Protektorat angepasst -

durchgeführt werden können. Eine Einschaltung des NSkK in diese Auf-

gaben ist mit Rücksicht auf die besonders gelagerten Verhältnisse im

fremdvölkischen Raum nur in beschränktem Umfange möglich. Insbesondere

ist es der Mangel an deutschen Menschen in Böhmen und Mähren, der es

zumindest für die Dauer des Krieges ausschliesst, die Tätigkeit des

NSKK im Protektorat ebenso zu gestalten wie im übrigen Reichsgebiet.

Es müssten sonst ständig eine grosse Anzahl von deutschen Volksgenos-

sen aus Verwaltung und Wirtschaft, insbesondere aber aus der auf Hoch-

touren laufenden Rüstungsindustrie des Protektorats herausgezogen und -

wenn auch nur zeitweise - dem unmittelbar kriegswichtigen Binsatz ent-

zogen werden. Hiergegen haben bei mir wiederholt der Minister für

Wirt-
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Wirtschaft und Arbeit, der Rüstungsinspekteur und der Rüstungsobmann

für Böhmen und Mähren und andere Stellen schärfsten Protest erhoben

und immer wieder betont, dass die Arbeit in der Rüstungswirtschaft

wichtiger erscheine als z.B. die Durchführung von Transportkontrollen

auf der Landstrasse. Dieser Meinung muss ich mich vorbehaltlos an-

schliessen. Ich bitte Sie deshalb, allgemein die erwähnte Betätigung

des NSKK auf das äussenste Mass zu beschränken. Derartige Kontrollen

werden übrigens von den autonomen Exekutivorganen ünter deutscher

Führung ständig vorgenommen. Dagegen glaube ich, dass ein Verkehrs-

beanspruchen würde, sich als nützliche Ergängüng der staatlichen Mass-

nahmen erweisen könnte. Auch einer geeigneten Mitwirkung des NSKK

bei der im Zusammenhang mit der Umstellung auf Generatorenantrieb er-

forderlichen Schulung steht grundsätzlich nichts im Wege; ich bitte

Sie jedoch, Ihre Massnahmen insoweit mit dem Bevollmächtigten für den

Nahverkehr abzustimmen. Schliesslick begrüsse ich durchaus Ihre in

der Besprechung vom 1.6. d.J. zumgusdruck gebrachte Bereitwilligkeit,

in Katastrophenfällen die bestehende Organisation durch Stellung von

Kolonnenführern und Fahrern zu unterstützen, wofür ich Ihnen besonders

herzlich danke.

Ich nehme an, degs hiermit alle etwa vorhandenen Zweifel über

die Heranziehung des NSKk zu öffentlichen Funktionen behoben sind.

Heil Hitler!

Nur im innere

65947

Konzeptpapier!
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Entwurf !

An

NSIK-Obergruppenführer Müller-Seyffert,

Karlsbad.

Sehr geehrter Parteigenosse Müller-Seyffert !

Aus dem mir vorliegenden Bericht über eine Besprechung

beim Befehlshaber der Ordnungspolizei, Generalleutnant

der Polizei Riege, am 1.6.d.Js. entnehme ich, daß über

die Ausdehnung der Tätigkeit des NSkK im Protektorat

noch immer Unklarheiten bezw. Mißverständnisse bestehen.

Um diese endgültig aus der Welt zu schaffen, möchte ich

nach einer Rücksprache mit dem Stellvertretenden Reichs-

protektor, Generaloberst der Polizei Daluege,-nochmals

darauf hinweisen, daß nach wie vor die Grundlage der Tä-

tigkeit des NSkK im Protektorat unsere seinerzeitige Be-

sprechung sowie der Inhalt des Schreibens des #-Oberst-

Gruppenführers Daluege vom 18.3.d.Js. an Sie bilden. Dem-

nach muß die Tätigkeit des NSkK im Protektorat einvernehm

lich mit dem für die politische Führung in Böhmen und

Mähren allein zuständigen Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren geregelt werden. Der Bevollmächtigte für den Nah-

verkehr, Oberregierungsrat Kapuste, ist ständig genau

unterrichtet, welche Arbeiten auf dem gesamten Gebiete

des Verkehrs jeweils zur Durchführung gelangen können,

und wie sie - der politischen Situation und Lage im Pro-

Tr

tektorat angepaßt - durchgeführt werden können. Infolge

der im fremdvölkischen Raum besonders gelagerten Verhält-

nisse ist es nicht möglich, die Tätigkeit des NSkK im

Protektorat im gleichen Umfange wie im übrigen Reichsge-

biet zu gestalten. Der Mangel an deutschen Menschen in

Böhmen und Mähren läßt zum Beispiel die Errichtung von

Transportkontrollen auf den Landstraßen in dem Maße, wie

dies im Altreich der Fall ist, nicht zu. Wollten Sie sol-

che Kontrollen im Altreichsmaßstab durchführen, so müßte
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ständig eine große Anzahl von deutschen Menschen aus

der auch Hochtouren laufenden Rüstungsindustrie des

Protektoratés herausgezogen werden und dort ihren

Dienst versäumen, mindestens aber zeitweise der Ar-

beit im Rüstungswerk entzogen werden. Dagegen haben

bei mir wiederholt der Rüstungsinspekteur, der Mini-

ster für Wirtschaft und Arbeit,.der Rüstungsobmann

für Böhmen und Mähren und andere schärfsten Protest

stillin

erhoben und immer wieder darauf hingewiesen, daß die

Arbeit in der Rüstungsindustrie wichtiger erscheint,

als die Durchführung von Transportkontrollen auf der

Landstraße. Dieser Meinung muß ich mich voll und

ganz anschließen, zumal von meinen autonomen Execu-

m

tivorganen unter deutscher Führung ständig Kontrol-

len gemacht werden. Ich bitte Sie also, sich bei der

Errichtung von Transportkontrollen durch das NSkK

auf das äußerste Maß zu beschränken und dafür nur

Kräfte einzusetzen, die dadurch nicht einer anderen

wichtigeren Tätigkeit entzogen werden.

65946

X



Der Bevollmächtigte

Prag, den 3.Juni 1943.

für den Nahverkehr
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BAE

Herrn S t a a t s s e k r e tä r

mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt:

Am 1.6.1943 fand bei dem Befehlshaber der Ordnungspolizei,

Generalleutnant der Polizei R i e g e, eine Besprechung

über die Ausbildung für Generatorfahrer, Verkehrshilfsdienst

und motorisierter Katastrophendienst durch das Nskk statt.

Über das zufriedenstellende Ergebnis wird der Befehlshaber

der Ordnungspolizei berichten.

NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert erklärte u.a. in die-

ser Sitzung, daß der Einsatz des NSkK nach dem Luftangriff

auf Wiesengrund bei Pilsen von allen Seiten anerkannt worden

sei. Dagegen hätte der Fahrbereitschaftsleiter in Pilsen trotz

mehrfacher Aufforderung keine Lastkraftwagen nach Wiesengrund

geschickt, vielmehr mitgeteilt, daß er hierzu keine Befehle

aus Prag erhalten hätte. Erfreulicherweise habe der Fahrbereit-

schaftsleiter aus Klattau von sich aus die dringend benötigten

Pahrzeuge gesandt. In Wahrheit war noch in derselben Nacht

des Luftangriffes der Fahrbereitschaftsleiter in Pilsen als

erster mit 25 Lastkraftwagen in Wiesengrund eingetroffen. Der

Fahrbereitschaftsleiter Linke in Pilsen ist - wie mir bekannt

wurde - dem NsKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert nicht genehm.

Müller-Seyffert möchte einen NSkK-Mann, der in Friedenszeiten

bei der Pa.Skoda als Reisender beschäftigt wurde, an Stelle

des Linke einsetzen, der nicht NSKK-Mann ist.

Ferner schlug NSkk-Obergruppenführer Müller-Seyffert mir vor,

die 3 Angestellten des Bevollmächtigten für den Nahverkehr, die

Straßenkontrollen bei Lastkraft- und Personenwagen ausführen, in

NSKK-Uniform zu stecken und sie dem NSKK zur Schulung zu über-

geben. Er nehme an, daß der Bevollmächtigte für den Nahverkehr

mit diesen 3 Männern kaum alle Übeltäter auf der Straße fassen

könne und daß eine Vergrößerung der Zahl der Kontrolleure nur

erwinscht sei. Er sei bereit, aus den Reihen des NSkK geeignete

#/.

πA-26/43
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Männer zur Verfügung zu stellen, die von dem Bevollmächtigten

für den Nahverkehr angestellt werden sollten.

Ich habe NSkk-Obergruppenführer Müller-Seyffert auf den Brief

des W-Oberst-Gruppenführers Daluege vom l8.3.1943 hingewiesen,

nach welchem ein weiterer Einsatz deutscher Kräfte, insbesondere

des NSkK, nicht tragbar wäre. Der von NSkk-Obergruppenführer

Müller-Seyffert vorgetragene Wunsch bedeute eine Umgehung der

eindeutigen Entscheidung des Reichsprotektors.

..

Im Anschluß an diese Sitzung erklärte NSKk-Obergruppenführer

Müller-Seyffert in Gegenwart von 3 NSKk-Pührern und Regierungs-

rat Dr.Düesberg, daß -Oberst-Gruppenführer Daluege ihm vor

etwa lo Tagen erklärt hätte, das NSKk soll nunmehr im Protek-

Rin

torat die gleichen Rechte und Aufgaben bekommen, wie im übri-

gen Reichsgebiet. Somit sei das Schreiben des W-Oberst-Gruppen-

führers an ihn vom l8.3.l943 gegenstandslos geworden. Die Aus-

dehnung der Tätigkeit des NSkK im Protektorat hänge nunmehr nur

noch von meiner Einstellung ab. Es käme also darauf an, wie

ich mich in der nächsten Zeit verhalten würde. Er weise mich

ausdrücklich auf diese Tatsache hin.

Ich habe dem NSkk-Obergruppenführer erklärt, ich sei von der

erwähnten Meinungsänderung des Wl-Oberst-Gruppenführers bislang

65945

großem Interesse entgegen.

4

NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyfpert betonte nun mehrfach,

daß das NSkK freie Hand hätte und daß er nunmehr energisch

seine früheren Pläne in die Tat umsetzen werde. Jeglicher

Widerstand wäre zwecklos. Im übrigen käme der NskK-Korpsführer

im Juni nach Prag. Sowohl der M-Oberst-Gruppenführer, wie

auch der NSkK-Korpsführer seien über meine Person unterrich-

tet, es käme also jetzt darauf an, wie ich mich in nächster

Zeit verhalten wirde.

Ich habe dem NSKk-Obergruppenführer Müller-Seyffert dem Sinne

nach erwidert, daß seine Andeutung mir unverständlich sei.

Ich hätte - ebenso wie die Behörde des Reichsprotektors -.

das größte Interesse, daß ein gutes Einvernehmen mit dem NSKK

im Rahmen der von #-Oberst-Gruppenführer Daluege gegebenen

Richtlinien herrscht.
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NSKk-Obergruppenführer Muller-Seyffent bemengelte dfe bis-

BOEES

herige Handhabung bei der Ausstellung der Betriebsberechtigungs-

 scheine füraGenenatorfahrer tnd erkaerte,aie bis jetzt ausge-

gebenen Betriebsbereehtigungsscheine könne er im übrigen Reichs-

-gebiet nicht arerkehnen. Auf meinen Hinweis, daß es in 4.Kriegs-

jahr doch wenig zweckmäßig sei, im Reichsverkehrsblatt eine

ausdrückliche Anerkennung der hier ausgegebenen Prüfungsbeschei-

nigungen für Generatorfahrer bekannt zu machen und daß in den

vergangenen Jahren bis jetzt ohne Schwierigkeiten die hiesigen

Generatorfahrer auch im übrigen Reichsgebiet gefahren sind, er-

klärte er aufbrausend, er würde veranlassen, daß diese Fahrer

festgehalten bezw. bestraft werden. Den Hinweis, daß beispiels-

weise die nahe an der Grenze gelegene Stadt Pilsen größte

Verkehrsschwierigkeiten bekommen würde, wenn die Generatorfahrer

bis zur Ausstellung der neuen Betriebsberechtigungsscheine oder

bis zur Veröffentlichung der Anerkennung der alten Prüfungs-

bescheinigungen im Reichsverkehrsblatt das übrige Reichsgebiet

nicht befahren dürfen, lehnte er mit der Behauptung ab, das sei

ihm ganz egal,er gehe kein Jota von den dem Korps übertragenen

Aufgaben ab. Er habe den Eindruck, daß im Protektorat der W alle

Wünsche erfüllt werden, daß man aber das NSkk einfach beiseite

schiebt.

Die Mitteilung, daß H-Oberst-Gruppenführer Daluege nunmehr das

NSKK beauftragt habe, im gleichen Umfange wie im übrigen Reichs-

gebiet tätig zu sein, steht im Widerspruch mit der in der obigen

Sitzung wiederholt besprochenen Tatsache, daß das NSiK von der

Errichtung von Transportkontrollen auf der Landstraße absehen

soll. Ich habe dies dem NSkK-Obergruppenführer gegemüber zum

Ausdruck gebracht.

Manune

\r

g temon Gibebed.

Oberregierungsrat

filce trgag beipiwe.
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Der Bevollmächtigte

Prag,den 7.Juni 1943.
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für den Nahverkehr

An den

Herrn Stv. Reichsprotektor

-Oberst-Gruppenführer und

Generaloberst der Polizei D a l u e g e

Über den Herrn S t a at s sek re tä r

im Hause.

Betr.: Luftangriff in Wiesengrund.

Der NSKK-Obergruppenführer der Motorgruppe Egerland, zugleich

NSKK-Verbindungeführer zum Reichsprotektor in Böhmen und Mith-

ren, hat mir Abschrift seines Schreibens vom 31.5.1943 an

meinen Fahrbereitschaftsleiter Hartung in Klattau nebst zwei

Anlagen zur Kenntnis übermittelt. Aus dem Schreiben an den

Fahrbereitschaftsleiter in Klattau ersehe ich, daß NSKK-Ober-

gruppenfihrer Nuller-Seyffert bei seinem Vortrag am 17.5.1943

bei dem Herrn Stv.Reichsprotektor ausgeführt hat, daß der

motorisierte Katastrophendienst in Böhmen und Mihren noch nicht

orgenisiert sei, daß aber durch die eigene Intiative des

Pahrbereitschaftsleiters in Klattau deutschen Volksgenossen

rasch Hilfe zuteil wurde.

Beide Angaben sind nicht zutreffend.

Ich habe die Fahrbereitschaftsleiter von Böhmen und Mähren

seit langem angewiesen, im Einvernehmen mit den zuständigen

Stellen Lastkraftwagen, Personenkraftwagen usw. für den Fall

eines Luftangriffes, einer Katastrophe oder für besondere

Einsatzfälle bereitzustellen. Gemäß dieser meiner Anweisung

haben sich die Fahrbereitschaftsleiter mit den angrenzenden

Fahrbereitschaftsleitern - also auch mit denen des Sudeten-

landes - Zwecks nachbarlicher Hilfe in Verbindung gesetst.

Nach dem Luftangriff suf Wiesengrund, das außerhalb des Pro-

tektorats liegt, ist entsprechend den ihm vom Bevollmächtigten

/
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für den Nahverkehr gegebenen Richtlinien der nächstgele-

gene Fahrbereitschaftsleiter in Pilsen noch in derselben

Nacht gegen 4 Uhr mit 25 Lastkraftwagen als erster in

Wiesengrund erschienen. Etwa gegen ll Uhr ist der etwas

weiter entfernt liegende Fahrbereitschaftsleiter in Klattau

mit 14 Fahrzeugen zu Hilfe gekommen. Der Fahrbereitschafts-

leiter in Klattau hat also nicht, wie ihn in dem Dankes-

schreiben des NSkK-Obergruppenführers Küller-Seyffert

bescheinigt wurde, aus eigener Initiative gehandelt, son-

dern hat vielmehr pflichtgemäß auf Grund der ihm von mir

gegebenen Richtlinien Lastkraftwagen zur Hilfeleistung

in Marsch gesetst.

Richtig ist von den Ausführungen des NSKK-Obergruppenführers

lediglich, daß ein motorisierter Katastrophendienst des Nskk

in Böhmen und Mähren nicht organisiert ist. Es ist aber dann

schwer verständlich, wenn bei der am 1.6.l943 beinBefehls-

haber der Ordmungspolizei, Generalleutnant der Polizei

S  

Muller-Seyffert ausdrücklich erklärt, daß er nie beabsich-

tigt hätte, einen motorisierten Katastrophendienst des NSKK

in Böhmen und Mähren aufzuziehen, sondern daß er lediglich

den Wunsch habe, die bereits bestehende und ihm bekannte

Luftschutz- und Katastrophenorganisation durch Stellung

von Nskk-Kolonnenführern und Aufsichtspersonal zu verstärken.

Aus der Tatsache, daß NSKK-Obergruppenführer Iller-Seyffert

nur dem Fahrbereitschaftsleiter in Klattau, der NSkK-Angehö

riger ist, den Dank des Herrn Stv.Reichsprotektors aussprach,

muß ich annehmen, daß die sofortige Hilfeleistung des Fahr-

bereitschafteleiters Linke in Pilsen dem Herrn Stv. Reichs-

protektor nicht vorgetragen worden ist.

Wie ich in meinem Bericht an den Herrn Staatssekretär vom

4.6.l943 über Besprechung anläßlich der Sitzung beim Befehlg-

haber der Ordnungspolizei ausgeführt habe, hat NSkK-Ober-

 c C C

bereitschaftsleiter in Pilsen hätte sich trotz mehrfacher

Aufforderung geweigert, nach Wiesengrund zu fahren, weil

er hierzu keine Befehle aus Prag erhalten hätte. Entweder

65943
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ist NSKk-Obergruppenführer Müller-Seyffert in Wiesengrund

falsch unterrichtet worden oder er hat sich lediglich über

den Einsatz der NSKK-Angehörigen unterrichten lassen, so daß

Linke, der nicht NSKK-Angehöriger ist, unberücksichtigt blieb.

Ich muß hierbei erwähnen, daß NSKK-Obergruppenführer

Müller-Seyffert den Fahrbereitschaftsleiter Pg.Linke in Pilsen

ablehnt und sich wiederholt bemüht hat, einen NSKK-Angehörigen,

der in Friedenszeiten Reisender bei der Fa. Skoda war und nach

Ansicht des Bevollmächtigten für den Nahverkehr und des Be-

zirkshauptmannes in Pilsen kaum geeignet ist, als Fahrbereit-

schaftsleiter einzusetzen.

Ich darf also, im Gegensatz zu den Ausführungen des NSKK-Ober-

gruppenführers Muller-Seyffert berichten, daß der motorisierte

Luftschutz- und Katastrophendienst in Böhmen und Mähren seit

langem organisiert ist.

h

8y 8h  



Absch2ift.

Der Führer der

Karlsbad, den 31.Mai 1943

Motor-Gruppe-Egerland

pun

NSKK-Verbindungsführer

zum Reichsprotektor in

An den

Böhmen und Mähren

Fahrbereitschaftsleiter in Klattau

z.Hd. Pg. Peter H a r t un g

Klattau

Beilagen: - 2 -

Lieber Pg. Hartung!

Am 17.5.1943 habe ich dem stellv. Reichsprotektor,

4-Oberst-Gruppenführer D a l u e g e, Ihr verant-

wortungsbewußtes Handeln durch die Abstellung von

Lkw anlässlich des Terrorangriffes auf Wiesengrund

mitgeteilt. Daß der motorisierte Katastrophendienst

in Böhmen und Mähren noch nicht organisiert ist,

aber durch Ihre eigene Initiative deutschen Volks-

genossen rasch Hilfe zuteil wurde, habe ich dabei

besonders erwähnt.

Den Dank und die Anerkennung, den W-Oberst-Gruppenführer

D a l u e g e und der Inspekteur der Ordnungspolizei

im Wehrkreis XIII, Oberst G ö h r u m (s.Anlage 1 und 2)

ausgesprochen hat, können Sie also auch für sich in

Anspruch nehmen.

Ich persönlich sage Ihnen ebenfalls meinen Dank und

meine Anerkennung für die erwiesene hilfsbereite Unter-

stützung.

Heil Hitler!

Im Abdruck an den:

gez. Muller - Seyffert

Leiter der Gruppe Straßen-

Obergruppenführer

verkehr beim Reichsprotek-

tor in Böhmen und Mähren

Herrn Oberregierungsrat Kapuste

PIe

mit der Bitte um Kenntnisnahme.



Abschrift

02

Prag-IV.,den 25.Mai 1943

Der Reichsprotektor

Pernsprechanschlüsse:

in Böhmen und Mähren

Prag 60141, 31945, 60951

64456

Q-

NT.

£/899

An den

Führer der Motor-Gruppe Egerland

NSKk-Obergruppenführer Müller-Seyffert

Pqsa

Adolf-Hitler-Straße 12

Lieber Obergruppenführer Müller-Seyffert !

Ich habe Ihr Schreiben über den Einsatz des

motorisierten Katastrophendienstes des NSkK

anlässlich des Terrorangriffes auf Wiesengrund

mit Interease gelesen.

Ich spreche den eingesetzten Pührern und

Männern meinen besten Dank und meine Anerkennung

aus.

Heil Hitler!

Ihr

gez. Daluege

pon cenaddtg-gotate-

Generaloberst der Polizei

F.d.R.d.A.

NSKK-Oberststurmführer



Abschrift

68

Der Inspekteur der

Nürnberg,den 17.Mai 1943

Ordmungspolizei

Sigenastr. 4

im Wehrkreis XIII.

An die

NSKK-Motorgruppe Egerland

in Karlsbad

Für die beim Terrorangriff auf Wiesengrund am 17.4.l943

vollbrachten, besonders hervorgehobenen Leistungen der einge-

setzten NSkK-Einheiten und NSKK-Männer darf ich meine ganz

besondere Anerkennung aussprechen.

Wie ich aus persönlicher Inaugenscheinnahme und aus

den mir vorgelegten Berichten ersehen habe, ist es dem NSkK

in Verbindung mit den Pahrbereitschaftsleitern des Kreises

Mies bereits um 7 Uhr vormittags gerlungen, nicht nur den ge-

samten Nachrichten- und Meldedienst sicherzustellen, sondern

auch die gesamten Transporte zu organisieren und mustergültig

durchzuführen

Heil Hitler!

gez. Göhrum

Oberst der Schutzpolizei

F.d.R.d.A.

Brigadeführer u.Stabsführer
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Prag, den 7. Juni 1943

An den

Führer der Motorgruppe Egerland und NsKk-Verbindungsführer

NSKK-Obergruppenführer M ü l l e r - S e y f f e r t

in_ K a r l s b a d

Ihre gelegentlich bei der Besprechung vom l.6.1943

bei dem Befehlshaber der Ordnungspolizei, Generalleutnant

der Polizei R i e g e , gemachten Ausführungen veranlassen

mich, darauf hinzuweisen, daß die in dem Schreiben des

Herrn Stellvertretenden Reichsprotektors an Sie vom l8.3.1943

mitgeteilte Entscheidung auch weiterhin Gültigkeit hat.
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Prag, den 7. Juni 1943

An den

Führer der Motorgruppe Egerland und NSkk-Verbindungsführer

NSKK-Obergruppenführer M ül l e r - S e y f f e r t

in K a r ls b a d

Ihre gelegentlich bei der Besprechung vom l.6.1943

bei dem Befehlshaber der Ordnungspolizei, Generalleutnant

der Polizei R i e g e , gemachten Ausführungen veranlassen

mich, darauf hinzuweisen, daß die in dem Schreiben des

Herrn Stellvertretenden Reichsprotektors an Sie vom l8.3.1943

mitgeteilte Entscheidung auch weiterhin Gültigkeit hat.

reeaa
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Prag, den 18. März 1943.
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An den

von Furli.

Führer der Motorgruppe " Egerland"

und NSKK-Verbindungsführer NSKK-Obergruppenführer

Müller-Seyffert

Karlsbad.

Die inzwischen erfolgte Abgabe einer großen Zahl wehrfähiger

Deutscher konnte mur unter der Voraussetzung durchgeführt wer-

den, daß die zurückbleibenden Deutschen trotz der bestehenden

großen Arbeitsbelastung noch weitere Aufgaben der Eingezoge-

nen mit übernehmen müssen und daß ihre ganze Arbeitskraft

ungeschmälert dem Betriebe oder der Verwaltung zur Verfügung

stehen.

Was heute noch an deutschen Kräften in der Verwaltung und

Wirtschaft des hiesigen Raumes tätig d.h. nicht zur Wehrmacht

eingezogen ist, ist arbeitsmäßig restlos in Anspruch genommen.

Wäre dies nicht der Fall, so müßte gegen die deutschen Behör-

denleiter und die deutschen Wirtschaftsführer der schwere Vor-

wurf erhoben werden, daß sie gegen das Reichsinteresse und

unter Verstoß gegen die von höchster Stelle ergangene Anordnung

Deutsche im Zeitpunkt der totalen deutschen Kriegführung dem

Kriegsdienst entziehen.

Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit, sowie der ebenfalls

deutsch geleitete Zentralverband der Industrie haben mich

dringend gebeten, dafür einzutreten, daß die wenigen deutschen

Kräfte auch nicht zeitweise aus den Betrieben abgezogen werden

und daß ihnen ihre gering bemessene Freizeit möglichst erhalten

bleibt. Der Rüstungsinspekteur hat unter Hervorhebung der

Belange der Rüstungswirtschaft die gleiche Ansicht vertreten.

Es kommt hinzu, daß die Kriegsnotwendigkeiten, wie beispiels-

weise die Errichtung der Stadt- und Landwacht, auf die hier

verbleibenden Deutschen sich ungleich stärker auswirken, wie

im übrigen Reichsgebiet.
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Es muß daher noch mehr als im übrigen Reichsgebiet davon

34a

abgesehen werden, wertvolle deutsche Kräfte durch Aufgaben

zu binden, die bislang durch Protektoratsangehörige unter

deutscher Aufsicht ausgeführt wurden.

Diese Tatsache, sowie die inzwischen eingetretene Verschärfung

des Kriegseinsatzes machen es meines Erachtens notwendig,

daß Sie, NSkk-Obergruppenführer, Ihre Ende l942 mitgeteilte

Absicht, NSKK-Transportkontrolleure in Böhmen und Mähren

einzusetzen und dafür zu sorgen, daß das NSkK auch in Böhmen

und Mähren die gleichen Aufgaben übernimmt, wie im übrigen

Reichsgebiet, nochmals überprüfen. Jutzant zptun

urbrm
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Der Hauptabteilungsleiter V

Prag, den 10.März 1943.

- Nr.551/43 -.

£/16

Herrn

Staatssekretär.

Auf den Erlass vom 9.März l943.

Betrifft: Einsatz des NskK auf dem Gebiete des

motorisierten Verkehrs im Protektorat.

Was heute noch an deutschen Kräften in der Verwal=

tung und in der Wirtschaft des hiesigen Raumes tätig, d.h.

nicht zur Wehrmacht eingezogen ist, muss arbeitsmässig rest=

los in Anspruch genommen sein. Wäre dies nicht der Fall, so

müsste gegen die deutschen Behördenleiter und die deutschen

Wirtschaftsführer der schwere Vorwurf erhoben werden, dass

sie gegen das Reichsinteresse und unter Verstoss gegen die

von höchster Stelle ergangenen Anordnungen Deutsche im Zeit=

punkt der totalen deutschen Kriegführung dem Kriegsdienst

entziehen. Jch halte es deshalb nicht für vertretbar, deut=

sche Kräfte, die durchweg Schlüsselkräfte sein müssen, auch

nur zeitweise zu einer Tätigkeit heranzuziehen, sofern sie

nicht als kriegsentscheidend angesprochen werden bezw. auch

von nichtdeutschen Organen auf Grund eindeutiger deutscher

Richtlinien ausgeübt werden kann.

Ein Einsatz deutscher Kräfte über das Wochenende

erscheint wenig zweckvoll, da der Verkehr heute am Sonnabend-

Nachmittag und am Sonntag sehr schwach ist und Kontrollmaß=

nahmen während dieser Zeit deshalb wenig Erfolg versprechen.

d

2 Anlagen zurüick.

e



Abschrift

DER REICHSPROTEKTOR

in Böhmen und Mähren

9

9.September 1942

$21

III/2 -0- 407/42

foxedfotot ne

An den

Führer der Motorgruppe E g e r l a n d

und NSKk - Verbindungsführer

zum Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Karlsbad

Betrifft: Ihre Schreiben vom l0. und l8. August 1942.

Von Ihren Vorschlägen, das NSkK auf allen mit der Motorisie-

rung des Strassenverkehrsim Protektorat Böhmen und Mähren

zusammenhängenden Gebieten zur Mitwirkung heranzuziehen, ha-

be ich mit großen Interesse Kenntnis genommen.

Ich lege den größten Wert darauf, daß die Mitarbeit des NSKK

nur im engsten Einvernehmen mit meiner Gruppe Strassenverkehr

erfolgt.

Zu den einzelnen Punkten Ihres Schreibens vom lo. August 1942

bemerke ich folgendes:

l.) Ausbildung und Prüfung der Fahrer von Kraftfahrzeugen

mit Generatorenantrieb.

Die in diesem Schreiben angeführten Erlässe des Reichsver-

kehrsministers vom 2l.2.1941 - K 1. 3072/41 - und vom

22.9.1941 - K 2. 21 473/41 - haben für das Protektorat

Böhmen und Mähren keine Gültigkeit. Ich habe davon abgesehen,

eine enteprechende Anordnung für Böhmen und Mähren zu erlas-

sen, weil wesentliche Voraussetzungen der obigen Erlässe

hier nicht gegeben sind.

Im übrigen Reichsgebiet werden für die Umstellung auf An-

trieb mit Generatorgas nichtrückzahlbare Beihilfen gewährt.

Die Zahlung ist aber davon abhängig gemacht, daß nur zuge-

lassene Generatoren eingebaut werden und daß durch Prüfun-

gen des Fahrers die Gewähr einer ordmungsmässigen Bedie-

nung nachgewiesen wird. Da Fachkräfte der Wirtschaft und

der Behörden zur Ausbildung der Fahrer und Abnahme der

Prüfungen wegen des Krieges nicht zur Verfügung stehen,

andererseits aber das NSkK über entsprechende Schulen und
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Fachkräfte im übrigen Reichsgebiet verfügt, war es zweck-

mässig, das Ausbildungs- und Prüfungsverfahren dem NSKK

zu übertragen.

Im Protektorat Böhmen und Mähren werden aber Beihilfen für

die Umstellung auf Generatorgasantrieb nicht gegeben. Der

Fahrzeughalter hat ein eigenes Interesse daran, durch gute

Behandlung sein für den Generator ausgegebenes Geld nicht

zu verlieren und ist von sich aus bestrebt, den Kraftfahrer

ausbilden zu lassen. In Gegensatz zum übrigen Reichsgebiet

stehen den Generatorerzeugungsfirmen und Werkstätten im aus-

reichenden Maße Fachkräfte für die Ausbildung und Unterrich-

tung der Kraftfahrer zur Verfügung, auch sind genügend amt-

liche Prüfungskommissäre vorhanden, die insgesamt etwa 5 000

bis 6 ooo Prüfungen abgenommen haben.

Ich bitte zu erwägen, ob es bei dieser Sachlage angezeigt

ist, wertvolle deutsche Kräfte durch die Übernahme der Ausbil-

dung und Prüfung, die bislang von Tschechen durchgeführt wur-

den, zu binden, oder ob es nicht zweckmässiger wäre, das NSkK

künftig in Einvernehmen mit der Gruppe Strassenverkehr und dem

Länderbeauftragten für Böhmen und Mähren für Generatoren nur

zur Beaufsichtigung der Ausbildung der Fahrer und zur Schulung

der Prüfungskommissäre einzusetzen.

Dies würde auch den Vorteil haben, daß die bereits ausgestel

ten Bescheinigungen der Prüfungskommissäre über die Abnahme

der Prüfung der Fahrer nicht durch neue Bescheinigungen des NSKK

zu ersetzen wären. Es handelt sich hierbei um mindestens 6 000

Bescheinigungen, deren Ausstellung eine nicht unerhebliche Ver-

waltungsarbeit mitsichbringen würde. Eine nachträgliche Prüfung

der nit der Führung von Generatorfahrzeugen betrauten Fahrer

kommt wie im übrigen Reichsgebiet nicht in Betracht. (Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 20.6.1940 - K 21. 1l 600/40 -.

2.) Überwachung des gesamten Güterkraftverkehrs.

Der in Ihrem Schreiben vom 10. August 1942 angeführte Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 3.6.1940 - K 41. 10 613/40 -

gilt ebenfalls nicht für das Protektorat Böhmen und Mähren.

Er iet mir lediglich nachrichtlieh zugegangen. Für den Er-

65934
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lass des Reichsverkehrsministers ist u.a. die Tatsache maß-

34

gebend gewesen, daß im übrigen Reichsgebiet der NSKK- Ver-

kehrs-Hilfsdienst eingerichtet war und das NSKK zahlenmäßig

stark ist. Die Frage, ob ein NSKK-Verkehrs-Hilfsdienst im Pro-

tektorat während des Krieges eingerichtet werden könnte, wur-

de bereits l94l nach eingehender Prüfung verneint. Maßgebend

für die Entscheidung war, daß die deutsche Polizei für Böhmen

und Mähren andere Aufyaben hat, als im übrigen Reichsgebiet

und daß die tschechische Polizei zahlenmäßig stark genug ist,

um den Ansprüchen zu genügen. Auch fehlt die breite Basis des

NSKK. Es ist daher auf die tschechische Polizei zurückgegriffen

worden.

Der Generalkommandant der uniformierten Protektorats-Polizei

hat unter dem l0. August l942 den aus der Anlage ersichtlichen

Befehl erlassen, wonach von der Protektoratspolizei bereits

mehrere Kontrolleure zur Überwachung des Kraftverkehrs auf

der Landstraße eingesetzt worden sind.

Meine Gruppe Strassenverkehr hat a sserdem zwei Angestellte

eingesetzt, die nach besonderen Weisungen arbeiten.

Die Übernahme des Straßentransportkontrolldienstes durch das

NSKK hätte zur Folge, daß NSkK-Angehörige zu jeder Tageszeit

aus den Betrieben und Behörden herausgezogen werden müßten.

Hier muß die Frage aufgeworden werden, ob diese, den NSKK-

Mann, wie auch die Betrieba ausscrordentlich belastende Maß-

nahme verantwortet werden kann, weil im_Gegensatz zum übrigen

Reichsgebiet die tschechische Polizei/ffiedensmässiger Stär-

in

ke tätig ist und einer Entlastung nicht bedarf.

Dagegen würde ich es ausserordentlich begrüßen, wenn das NSKK

bei Groß-Kontrollen der deutschen Polizei, bei Fahndungsakti-

onen, bei Beorderungen von Kraftfahrzeugen für Zwecke der

Wehrmacht, Großeinsätzen von Kraftfahrzeugen oder bei ähnli-

chen Aufgaben, wie bisher mit bestem Erfolg mitwirkt.

3.) Überwachung und Zulassung von Kraftfahrlehrern.

Entsprechend der Regelung im übrigen Reichsgebiet bitte ich

der Gruppe Strassenverkehr Vorechläga zu unterbreiten, bis zu

welchem Zeitpunkt eine Überprüfung der vorhandenen Fahrschulen

gemäß Erlaß des Reichsverkehrsministers vom 16.12.l937 - K 5.

14 oll - durchgeführt werden kann.

Bei der Zulassung von neuen Kraftfahrlehrern oder -schulen
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werden die zuständigen Verwaltungsbehörden Sie in Ihrer Ei-

genschaft als NSkk-Verbindungsführer gutachtlich hören.

LO-1NO0O

4.) Generatorwesenexde

BY-)X81T

Op

Die Umstellung der Kraftfahrzeuge auf den Antrieb mit heimi-

schen Kraftstoffen ist durch die Errichtung einer Zentral-

stelle für Generatoren durch Erlass des Reichsmarschalls des

Großdeutschen Reiches - Beauftragter für den Vierjahresplan -

V.P. 9713/5/2/1 - vom 30. Mai 1942 auf eine Grundlage gestellt

worden. Der Zentralstelle für Generatoren (Leiter Staatsrat

Schieber) ist die alleinige Zuständigekeit für alle Fragen be-

züglich Umstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren auf Antrieb

mit heimischen Kraftstoffen, insbesondere auch die Verbesserung

vorhandener und die Erprobung neuer Generatortypen übertragen

worden. Der Leiter meiner Gruppe Strassenverkehr ist zum Län-

derbeauftragten für Böhmen und Mähren von der Zentralstelle .

bestellt worden. Einer maßgebenden Mitwirkung des NSKK, so daß

der Länderbeauftragte für Böhmen und Mähren an ein Gutachten

oder eine Entscheidung des NSkK gebunden wäre, müßte von der

Zentralstelle für Generatoren in Berlin zugestimmt werden.

Ungeachtet dessen, beabsichtigt der Länderbeauftragte für Böh-

. men und Mähren von der Zentralstelle für Generatoren die Mit-

-wirkung des NSkK bei der Durchführung von Probefahrten von Ge-

neratorfahrzeugen zu erwirken. In diesem Sinne ist bereits an

die Nskk-Motorstandarte herangetreten worden.

Ferner ist das NskK von dem Leiter der Gruppe Strassenverkehr

bereits gebeten worden, bei der Vergebung von Konzessionen für

Omnibusbetriebe durch Benennung geeigneter Persönlichkeiten

sich zu beteiligen.

1 Anlage

65933
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Abschrift

Der Generalkommandant der Uniformierten Protektoratspolizei.

Z.

III-34.40

Prag,

den 10. August 1942.

20

An die

ORD

d0

P

a

BS

Landes-Bezirks- und Regierungs-

polizeibehörden undnSinasda

an die

Gendarmerielandeskommanden.

Betrifft:

Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die

Strassenverkehrs - Zulassunge - Ordnung.

Für die Überwachung des Kraftverkehrs, insbesondere auf den Land-

straßen, wurden mehrere Kontrolleure eingesetzt. Ihre Hauptaufga-

be ist die Überwachung des Güterverkehrs mit Lastkraftwagen. Es

werden die Fahrzeugpapiere, die Fernverkehrsgenehmigung, die La-

dung und der Zustand des Fahrzeuges geprüft. Vergehen gegen die

Verordnung über die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen

vom 2.5.194l /VBlRProt. S.234/ werden nawh deutschem Recht ver-

folgt. Zuwiderhandlungen gegen die Strassenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung vom 27.9.1939, Slg. Nr. 243/l939, die bei den Kontrollen

festgestellt werden, werden dann den zuständigen Zulassungsstel-

len für Kraftfahrzeuge zur Verfolgung sowie zur Abstellung der

Mängel mitgeteilt werden. Es wird dabei davon abgesehen, für den

Einzelfall eine Weisung über die Höhe der festzusetzenden Strafe

zu gaben. Die Straffestsetzung wird den zuständigen Dienststellen

überlassen.

Hinsichtlich des Strafmasses bei Zuwiderhandlungen gegen die Stvzo

wird darauf hingewiesen, daß es gerade unter den besonderen Verhält-

nissen der Kricgswirtsehaft wichtig ist, die Ordnung im Kraftver-

kehr aufrecht zu erhalten, Demgemäß sind Fahrten ohne die vorge-

schriebenen Fahrzeugpapiere fühlbar zu bestrafen. Im Allgemeinen

halte ich eine Mindeststrafe von 200 K fiir angebracht. Bei Mängeln

am Fahrzeug ist für die Höhe der Strafe die Art des Mangels ent-

scheidend; Fehler an der Steuerung oder den Bremsen müssen wegen

der Gefährlichkeit und Fahrlässigkeit höher bestraft werden. Bei

den Fehlern an den Lichtanlagen und Fahrtrichtungsanzeigern könnte

das Strafmass niedriger gehalten werden; es ist jedoch vor allem

zu überwachen, daß die Mängel sogleich abgestellt werden.
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Fahrzeughalter, die sich wegen derselben Zuwiderhandlung

mehrmals strafbar machen, sind entsprechend der sllgemei

nen Regelung höher zu bestrafen. In jeden Falle muß die

Strafe so bemessen sein, daß sie den Betroffenen zu einem

.Ornes

der Stvzo entsprechend en Verhalten und einer vorschrifts-

mäßigen Behandlung seines Fahrzeuges veranlasst und nicht

nur als aine geringfügige Unbequemlichkeit empfunden wird.

Demgemäß ist in Zukunft vorzugehen.

Für den Generalkonmandanten:

Der Chef des Stabess

gez. Sowa.

5

Beglaubigt:

(Stempel)

gez. Unterschrift
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Abschrift

in Böhmen und Mähren

9.September 1942

n2

III/2-0 407/42

An den

Führer der Motorgruppe E g e r l a n d

und NSKK - Verbindungeführer

zum Reicheyrotektor in Böhmen und lähren

Karlsbad

Betrifft: Ihre Schreiben vom l0. und 18. August l942.

Von Thren Vorgchlägen, das Nskk auf allen mit der Motorisie-

rung des Strassenverkehrsim Protektorat Böhnen und Mühren

zusammenhßngenden Gebieten zur Mitwirkung herenzuziehen, ha-

be ien mit großem Interesse Kenntnis genommen.

Ich lege den größten Wert darauf, daß die Mitarbeit des NSKK

nur im engeten einvernehmen mit meiner Gruppe Strassenverkehr

erfolgt.

Zu don einzelnen Punkten Ihres Schreibene von 10. August 1942

benerke ich folgendes:

1.) Auebildung und Prüfung der Fahrer von Kreftfahrzeugen

mit Generatorenantrieb.

Die in diesem Schreiben angeführten Erlässe des Reichsver-

kehraministere vom 21.2.1941 - K 1. 3072/41 - und vom

22.9.1941 - K 2. 21 473/41 - haben für das Protektorat

Böhmen und Mähren keine Gültigkeit. Ich habe davon abgesehen,

eine entsprechende Anordmung für Böhnen und Mähren zu erlas-

sen, weil wesentliche Voraussetzungen der obigen Erlässe

hier nicht gegeben sind.

Im übrigen Reichsgebiet werden für die Umstellung auf An-

trieb mit Generatorgas nichtrückzahlbare Beihilfen gewährt.

Die Zahlung ist aber davon abhängig gemacht, daß nur zuge-

lassene Generatoren eingebaut werden und daß durch Prüfun-

gen des Fahrers die Gewähr einer ordnungemässigen Bedie-

nung nachgewiesen wird. Da Fachkräfte der Wirtschaft und

der Behörden zur Ausbildung der Fahrer und Abnahme der

Prüfungen wegen des Krieges nicht zur Verfügung stehen,

andererseits aber das NSkK über entsprechende Schulen und
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Fachlräfte in übrigen Reichegebiet verfügt, war es zweck-

mässig, dae Ausbildunge- und Prüfungeverfshren dem NSKk

zu übertragen.

Im Protektorat Böhmen und Kähren werden aber Beihilfen für

die Umstellung auf Generatorgasantrieb nicht gegeben. Der

Fahrzeughalter hat ein eigenes Interessa daran, durch gute

Behandlung sein für den Generator ausgogebenes Geld nicht

zu verlieren und ist von sich aus bestrebt, den Kraftfahrer

auebilden zu lassen. In Gegensatz zum übrigen Reichegebiet

stehen den Generatorerzeugungefirmen und Verkstätten im aus-

reichenden Maße Fachkräfte für die Ausbildung und Unterrich

tung der Kraftfahrer zur Verfügung, auch sind genülgend ant-

liche Prüfungskommiesäre verhanden, die insgesamt etwa 5 000

bis 6 000 Prüfungen abgenommen haben.

Ich bitte zu erwägen, ob es bei dieser Sachlage angezeigt

ist, wertvolle deutsche Kräfte durch die Übernahme der Ausbil-

dung und Prüfung, die bislang von Techechen durchgeführt wur-

den, zu binden, oder ob es nicht zwecknässiger würe, das NSkK

künitig im Einvernehmen mit der Gruppe Stressenverkehr und dem

Länderbeauftragten für Böhnen und NElren für Ceneratoren mur

zur Beaufsichtigung dor Ausbildung der Fahrer und zur Schulung

der Prilfungskomnissttre einzunetzen.

Dies wirde auch den Vorteil haben, daß die bereits ausgestel

ten Bescheinigungen der Prifungskonnissäre über die Abnahme

der Prülifurg der Pahrer nicht durch neue Bescheinigungen des NSKK

zu ersetzen-wären. Es handelt sich hierbei um mindestens 6 000

Bescheinigungen, deren Ausstellung eine nicht unerhebliche Ver-

waltungsarbeit mitsichbringen würde. Eine nachträgliche Prüfung

der mit der Füülrung von Generatorfahrzeugen betrauten Fahrer

kommt wie im übrigen Reichsgebiet nicht in Betracht. (Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 20.6.1940 - K 21. 11 600/40 -

2.) Überwachung des gesamten Güterkraftverkehrs.

Der in Ihrem Schreiben vom l0. August 1942 angeführte Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 3.6.1940 - K 41. 10 613/40 -

gilt ebenfalle nicht für das Protektorat Böhmen und Mähren.

Er ist mir lediglich nachrichtlich zugegengen. Für den Er-
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lass des Reichsverkehrsninisters ist u.a. die Tateache maß-

gebend gewesen, def im übrigen Reichsgebiet der NskK- Ver-

kehrs-Hilfsdienet eingerichtet war und das EskK zahlenmßßig

stark ist. Die Frage, ob ein NSKK-Verkehrs-Hilfedienst in Pro-

tektorat während des Krieges eingerichtet werden könnte, wur-

de bereits l94l nach eingehender Prüfung verneint. MaBgebend

für die Entecheidung war, daß die deutsche Polizei für Bühmen

und Mähren andere Aufgaben hat, als im übrigen Reichsgebiet

und daß die tschechische Polisei zahlenmäßig stark genug ist,

un den Ansgrülchen zu genügen. Auch fehlt die breite Besis des

NSKl. Ee ist daher auf die tschechieche Polisei zurüekgegriffen

worden.

Der Generalkommandant der uniformierten Protektorats-Polizei

hat unter dem l0. iuguet l942 den aus der Anlage ersichtlichen

Befchl erlassen, wonach von der Protektoratspolizei bereits

nehrere Kentrolleure zur Übervachung des Kraftverkehrs auf

der Lendstraße eingesetzt worden sind.

Eeine Gruppe Stressenverkehr hat ansserden zwei Angeetellte

eingesetzt, die nach besonderen Weieungen arbeiten.

Die Übernahme des Straßentransportkontrolidienates durch das

NSKK hätte zur Polge, daß NSkK-Angehörige zu jeder Tageszeit

sus den Betrieben und Behörden herausgezogen werden müßten.

Hier muß die Frege aufgeworden werden, Ob diese, den NSkK-

Mann, wie euch die Betriebe ausserordentlich belastende Meß-

nahne verantwortet werden kann, weil in Gegensats zum übrigen

Reichegebiet die tachechieche Polisei Tfiedensmiissiger Stär-

2T.

ke tätig iet und einer Entlautung nicht bedarf.

Dagegen würde ich es ausserordentlieh begrüßen, wenn das NskK

bei Groß-Kontrollen der deutschen Polizei, bei Fahndungsakti-

onen, bei Beorderungen von Kraftfahrzeugen für Zweeke der

Wehrmacht, Großeinsätzen von Kraftfahrzeugen oder bei ähnli-

chen Aufgaten, wie bisher mit besten Erfolg mitwirkt.

.) Überwachung wnd Zulassuung von Kraftfahrlehrern.

Enteprechend der Regelung im ülbrigen Reichegebiet bitte ich

der Gruppe Strassenverkehr Vorschläge zu wnterbreiten, bis zu

welchen Zeitpunkt eine Überprüfung der vorhandenen Fehrschulen

gemäß Eelaß ded Reichsverkehrsministers vom 16.12.1937 - K 5.

14 0ll - durchgeführt werden kann.

Bei der Zulassung von neuen Kraftfahrlehrern oder -schulen
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werden die zuständigen Verwaltungsbehörden Sie in Ihrer Ei-

genschaft als NsKK-Verbindungsführer gutachtlich hören.

4.) Generatorwesen.

Die Umstellung der Kraftfahrzeuge euf den Antriob nit heimi-

schen Keaftstoffen ist durch die Errichtung einer Zentral-

stelle für Generatoren durch Erlass des Reichsmarsohalle des

Großdeutschen Reiches - Beauftragter für den Vierjahresplan -

 C    T  - T/// 

worden. Der Zentralstelle für Generetoren (Leiter Staatsrat

Schieber) ist die alleinige Zuständigekeit für alle Fragen be-

zilglich Umstellung von Kraftfabrzeugen und Motoren'auf Antrieb

nit heimischen Kraftstoffen, inebesondere swch die Verbesserung

vorhandener und die Erprobung never Generatortypen übertragen

worden. Der Leiter meiner Gruppe Strassenverkehr ist zum Län--

derbeauftragten Eür Böhmen und Mähren von der Zentrelstelle

bestellt worden. Einer maßgebenden Mitwirkung des NSkK, Bo daß

der Länderbeauftragte für Böhmen und Mähren an ein Gutachten

oder eine Entscheidung des NSkX gebunden wäre, mißte von der

Zentralstelle fir Generatoren in Berlin sugestimt werden.

Ungeschtet deasen, beabsichtigt der Länderbeeuftvagte für Böh-

. nen und Mähren von der Zentralatelle für Generatoren die Mit-

wirkung des NSkk bei der Durchführung von Probefuhrten von Ge-

neratorfalrzeugen zu erwirken. In diesem Sinne ist bereits an

die Nskk-Hotoretandarte herangetreten worden.

Ferner ist dae NgkZ von dem Leiter der Gruppe Strassenverkehr

bereits gebeten worden, bei der Vergebung von Konzeselonen für

Omnibusbetriebe durch Benennung geeigneter Persönlichkeiten

sich zu beteiligen.

1Anege

65930
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Absehrift

Der Generalkommandant der Uniformierten Protektoratspolizei.

Z. 1II-34.40

Preg,

den 10. August 1942.

DCrE

An die

Rundeclaoe

Landes-Besirke- und Regierungs-

polizeibehörden und

an die

Gendarmerielandeskommandon.

Betriffti

Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die

Strassenverkehrs - Zulaseunge - Ordnung.

Pür die Überwachung des Kraftverkehrs, inabesondere auf den Land-

straßen, wurdon mehrere Kontrolleure eingesetzt. Ihre Hauptaufga-

be iet die Überwachung des Güterverkehrs mit Lastkraftwagen. Es

werden die Fehrzeugpapiere, die Fernverkehrsgenehmigung, die La-

dung und der Zustand des Fahrzeuges geprüft. Vergehen gegen die

Verordnung iber die Befördervng von Gütern mit Kraftfahrzeugen

vom 2.5.1941 /VBlRProt. S.234/ werden naeh deutschem Recht ver-

folgt. Zuwiderhandlungen gegen die Strassenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung vom 27.9.1939, Slg. Nr. 243/l939, die bei den Kontrollen

festgestellt werden, werden dann den zuständigen Zulassungsstel-

len für Kraftfahrzeuge zux Verfolgung sowie zur Abstellung der

Mängel mitgeteilt werden. Es wird dabei davon abgesehen, fir den

Einzelfall eine Weisung über die Höhe der festzusetzenden Strafe

zu geben. Die Straffestsetzung wird den zuständigen Dienststellen

überlassen.

Hinsichtlich des Strafmassea bei Zuwiderhandlungen gegen die Stvzo

wird darauf hingewiesen, daß es gerade unter den besonderen Verhält-

nissen der Kriegowirtschaft wichtig ist, die Crdnung im Kraftver-

kehr aufrecht zu erhalten. Dengemäß sind Fahrten ohne die vorge-

schriebenen Fahrzeugpapiere fühlbar zu bestrafen. Im Allgemeinen

halte ich eine Mindeststrafe von 200 K für engebracht. Bei Mängeln

am Fahrzeug ist für die Höhe der Strafe die Art des Mangels ent-

soheidend; Febler an der Steuerung oder den Bremsen müissen wegen

der Geföhrlichkeit und Pahrlässigkeit höher bestraft werden. Bei

den Fahlern an den Lichtanlagen und Fahrtrichtungsenzeigern könnte

das Strafmass niedriger gehalten werden; es ist jedoch vor allem

zu überwachen, daß die Mängel sogleich abgestellt werden.
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Fahrzeughalter, die sich wegen derselben Zuwiderhandlung

mehrmale etrafbar machen, sind entsprechend der allgemet-

nen Regelung höher zu bestrafen. In jedem Falle muß die .

Strafe so bemessen sein, daß sie den Betroffenen zu einem

der. Stvzo entspreehend en Verhalten und einer vorschrifts-

mößigen Behandlung seines Fahrzeuges veranlasst und nicht

nur als eine geringfügige Unbequemlichkeit empfunden wird.

st

Demgemäß ist in Zukunft vorzugehen.

Für den Generalkommandanten:

Der Chef des Stabes:

gez. Sowe.

.

a

-

Beglaubigt:

-

(Stempel)

gez. Unterschrift

Expeditsvorstand.
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Büro Staatssekretär

Prag, den 17.März 1943.

Herr General H e r n e k a m p hat als Rüstungsinspekteur

den NSKK-Einsatz ebenfalls als den Belangen der Rüstungs-

wirtschaft widersprechend bezeichnet.

Brief folgt nach.

I.A.

Ti



Rüstungsinfpehtion Prag

des Reichsministers f. Bew. u. Munition

Drag XIX, den 18. März 19 43

Cheodor-Rörner-Straße 2

h3

A3.∴76.

Abt.:.Z...Ib..Ma..K./H.

Fernjprecher: 72441, 76841/45

zzy

Be.-B.-Me.:

19

76851/55, 76951/55

Bitte bei Rntwort wiederholen

Bejug: Dort. Schr. vom 9. März 1943

Betr.:

Einsatz des NSKk in Böhmen und Mähren

Anlagen:

An den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Prag

IV,

--------

Rü-In Prag teilt zu o.a. Bezugsschreiben mit, dass

vom Standpunkt der Rü-In ein Einsatz des NSkK im Protektorat

im Hinblick auf die bestehende Ueberlastung der deutschen In-

dustrie und Verwaltung nicht in Betracht kommt und die beab-

sichtigte Inanspruchnahme Deutscher Kräfte zum jetzigen Zeit-

punkte nicht verantwortet werden könnte.

DER RUESTUNGSINSPEKTEUR

Herueluy

Bei Feepäe, de dees chreibn betreffen, den asappaaea.
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ZENTRALVERBAND DER INDUSTRIE

Prag, den 17. III. 1943.

FÜR BÖHMEN UND MÄHREN

225

DER PRÄSIDENT

An den

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren,

Prag

IV

Czernin-Palais.

Betr.: NsKk-Einsatz im Prötektorat.

Die mir mit Ihrem obigen Schreiben eingesandten Schriftstücke

in Angelegenheit des NSKk-Einsatzes im Protektorat haben meine volle Auf-

merksamkeit gefunden und möchte ich die an mich gestellte Anfrage wie

folgt beantworten :

Es ist unter den heutigen Verhältnissen in erster Linie da-

rauf zu sehen, dass die in den Fabriken, Unternehmungen und Kanzleien

noch verbliebenen wenigen deutschen Kräfte nicht über ein bestimmtes Aus-

mass hinaus noch weiter beansprucht werden.Wenn ich von der unter Punkt 1

behandelten Angelegenheit der Prüfungen absehe,wobei ich naturgemäss auch

nicht dafür bin,dass 6.ooo bereits ausgestellteBescheinigungen neuausge-

füllt oder geändert werden,so kann ich doch nicht umhin anzuführen,dass

für viele NsKK-Männer der in Punkt 2 erwähnte Dienst in der Ueberwachung

des Güterkraftverkehr,wenn er in der Preizeit ausgeführt wird,eine Art

Sport und Erholung bedeutet.Zu Punkt 3 und 4 schliesse ich mich Ihrem

Standpunkte voll an.

Abschliessend möchte ich feststellen,dass ein Herausziehen Deut -

scher während der Arbeitszeit keinesfalls meine Zustimmung finden kann,

dass es aber den NSKK-Männern,die ihren Dienst freiwillig tun,überlassen

werden nuss,sich selbst die Grenzen ihrer körperlichen Leistungsfähig-

keit zu setzen,worauf seitens der betreffenden Befehlsstellen im NSkK,

im Interesse der ungestörten Rüstungsarbeiten,Rücksicht genommen werden

müsste.

In Vertretung des erkrankten

telut

Präsidenten:
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Andage 1
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Verordnung

44

des Herrn Reichsprotektors für Böhmen und Mähren über die

Führung der durch Generatorgas angetriebenen Kraftfahrzeuge

und über die Umstellung von Kraftfahrzeugen auf andere Antriebs-

arten.

A

§ 1

Ein durch Generatorgas (Holz,Holzkohlen, Kohle usw.)ange-

triebenes Kraftfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen

nur von einer Person geführt werden, die außer der normalen Fahr-

erlaubnis (Führerschein)eine Sondererlaubnis zur Wartung und Füh-

rung von Generatorfahrzeugen erhalten hat.

Die Sondererlaubnis gilt in Hinkunft als erteilt durch den

dse

Der Antrag auf Zuteilung des Betriebsberechtigungsscheines ist an

die örtlich zuständige Nskk-Mctorstandarte zu richten. Die Aushändi-

gung des Scheines erfolgt durch die zuständige NsKK-Motorgruppe.

Diese ist berechtigt, die Ausstellung des Betriebsberechtigungs-

scheines von dem Nachweis ausreichender Kenntnisse über die Wartung

und Führung von Generatorfahrzeugen durch eine Prüfung abhängig zu

machen. Die Kosten der Prüfung gehen zu Lasten des Antragstellers.

Den Betriebsberechtigungsschein hat der Fahrer bein Führen

von Generatorfahrzeugen stets mitzuführen und auf Verlangen den

zuständigen Stellen zur Binsichtnahme vorzulegen.

§ 2

Personen, die im Besitz einer Sondererlaubnis gemäß der

bisherigen Regierungsverordnung Nr.84 vom 15.1.1942 sind, dürfen

Kraftfahrzeuge mit bisher von ihnen gefahrenen Generatorbauarten

weiterführen.

Die von einzelnen Zulassungsstellen ausgefertigten Zwi-

schenbescheinigungen verlieren mit dem 31.3.l943 ihre Giltigkeit.

§ 3

Die Abn hmeprüfung eines auf Generatorbetrieb umgestellten

Kraftfahrzeuges darf vom amtlichen Prüfungskommissär erst durch

geführt werden, wenn der ständige Fahrer des Fahrzeugs den Be-

triebsberechtigungsschein vorgelegt hat. Die Nummer des Betriebs-

=/.
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berechtigungsscheines ist in dem Gutachten-Vordruck des Prüfungs-

440

kommissärs zu vermerken.

§ 4

Strafbestimmungen:

Hiaüsichtlich der Verfolgung der Übertretungen dieser Ver-

ordnung gilt der § 71 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

§ 5

Dieser Verordnung tritt am 1.Januar 1943 in Kraft. Gleichzei-

tig verliert die Reg.Verordnung Nr.84 von 15.Januar 1942 ihre

Gültigkeit.
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Nachprüfung der Kraftfahrlehrer, Fahrschulen und deren

Lehrmittel durch das NS-Kraftfahrkorps (NsKK);Mitwirkung

desselben bei der Zulassung neuer Kraftfahrschulen und Fahrlehrer.

1. In Interesse einer einwandfreien Ausbildung der Kraftfahrer

übertrage ich dem NS-Keaftfahrkorps (NSkk) die Nachprifung

der Kraftfahrlehrer, deren Schulungsmittel und Programme.

Die Nachprüfung erfolgt durch entsprechend ausgewiesene

Sonderbeauftragte des Nskk.

 J   d e 

oder unzuverlässige Kraftfahrschulen, Kraftfahrlehrer oder

Schulungseinrichtungen berichtet wird, trifft ihre Entschei-

dungen nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

2.

Vor Erteilung einer neuen Ausbildungserlaubnis

(Fahrlehrerschein) oder einer Konzession zur Errichtung

einer Kraftfaheschule hört die Gruppe Straßenverkehr gut-

achtlich das NsKK. Dabei bleibt eine Nachprüfung des Bewer-

bers,seiner Lehrnittel und seines Schulungsprogrammes im

Sinne des Abs.1 dieser Verordnung dem Ermessen des NSkK

überlassen.
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Betrifft; Überwachung des motorisierten Transportes der

46

Kriegswirtschaft.

Im Einvernehmen mit den NSkK-Verbindungsführer, Ober-

gruppenführer Müller-Seyffert habe ich folgende Richtlinien für

die Überwachung des motorisierten Transportes der Kriegswirtschaft

vereinbart.

Die Überwachung des Transportes aller am Güterverkehr

beteiligten Kraftfahrzeuge auf Einhaltung der kriegswirtschaftli-

chen Vorschriften übernimnt das NskK mit einen dafür eingerichte-

ten Kontrolldienst.

Der Kontrolldienst besteht aus:

a)

ständige Kontrollen,

(a

Sonderkontrollen,

c)

Einzelermittlungen.

A) Organisation:

1. Der Sachbearbeiter des NskK für den Kontrolldienst ist der

NSKK-Verbindungeführer der Motorgruppe zur Gruppe Straßen-

verkehr (zum Nbv).

2. Für die im NskK-Kontrolldienst eingesetzten Führer stellt

der Reichsfülhrer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs-

ministeriun des Innern Dienstausweise aus.

3. Die Ausrüstung der NSKK-Kontrollmannschaften iat Sache des NsKK

Die, Kenntnichmachung für den Kontrolldienst regelt das NSKK

nach Maßgabe der Vereinbarung mit dem Reichsführer 3S und

Chef der Deutschen Polizei im Reicheministeriun des Innern

und dem Reichsverkehrsninister.

4. Über die vorzunehmenden ständigen Kontollen stellt der NskK-

Verbindungsführer im Einvernehmen mit der Gruppe Straßenver-

kehr (Nbv) monatlich einen Rinsstzplan für den folgenden Monat

auf. Die Kontrollergebniase verden der Gruppe Straßenverkehr

(Nbv) überaittelt, der Varstöße verfolgt.

5. Für die Vornahme von Sonderkontrollen und Einzelermittlungen

gilt das oben Gesagte sinngemäß.

B) Ausführung:

1.Die Kontrollen erstrecken sich auf alle im Güterverkehr

eingesetzten Fahrzeuge, also auch auf die reichseigenen Kreft-

fahrzeuge.
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2. Die Kontrolle umfaßt:

a) Einsatz und Auslastung der Fährzeuge,

b) Art und.Gewicht des Ladegutes,

c) Fahrstrecke,

d) technischer Gesamtzustand des Fahrzeugs

Bei den auf Fernfahrt betroffenen Fahrzeugen außerdem:

e) das Verlegen der Einzel- oder befristeten Genehmigung,

f) Vorlage der Meldungsbescheinigung vom Zielfahrbereit-

schaftsleiter Bei Rückfahrten,

g) Zugehörigkeit zu welchem Nbv-Bezirk,

h) Übereinstimmung der Ladung mit der Genehmigung,

i) ordentliche Führung des Bahrtnachveisbuches.

3. Die Kontrolle ist den Fahrer oder Halter des Fahrzeugs, sowe

dieser ein Fahrtennachweisbuch zu führen hat, in diesen durch

Eintrag eines Kontrollvermerkes zu bescheinigen. Alle Fahrer

der kontrollierten Fahrzeuge erhalten einen mit den Kontroll-

stempel versehenen Zettel, dr in der Tasche leicht greifbar

aufzubewahren ist. Anbringung an der Windschutzscheibe ist

verboten, damit entgegenkoamende Pahrer nicht auf die Kon-

trolle aufuerkscm gemicht vérden.

       d

zettel) mit einen Durchschlag für den Fahrbereitschäftslei-

ter, der Gruppe Straßenverkehr (dem Nbv) zuzuleiten (S.luster).

5. Die Kontrollen werden innerhalb der Städte grundsätzlich

durch Aufsuchen der Betriebsstätten und außerhalb geschlosse

ner Ortschaften durch Anhalten des Fahrzeugs auf der Straße

vorgenommen.
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In Gegenwart der Sachbearbeiter der Motorgruppe Egerland,

Karlsbad, fand am heutigen Tage im Hotel "Alcron" in Prag

eine Aussprache zwischen den Leiter der Gruppe Straßenverkehr

beim Herrn Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, Herrn Ober-

regierungsrat K a p u s t e und dem NsKk-Obergruppenführer

M ü l l e r - S e y f f e r t als Verbindungsführer des NSkK

zum Herrn Reichsprotektor über die vom NSkK für das Gebiet des

Protektorats zu übernehnenden Aufgaben statt, bei der über fol-

gende Fregen eine grundsätzliche Einigung erzielt wurde:

l. Ausbildung von Generatorfahrern und Ausstellung von Betriebehe-

rechtigungsscheinen.

In Angleichung an die ibrigen Verhältnisse im übrigen Reichs-

gebiet ist die Regierungsverordnung Nr.84 von 15.1.1942 aufzuhe-

ben und durch eine Verårdnung des Herrn Reichsprotektors zu er-

setzen. Der Wortlaut der neuen Verordnung ist in Anlage 1 nie-

dergelegt. Mit dem Entwurf in seiner jetzigen Fassung sind beide

Beteiligte einverstanden.

2. Überprüfung von Kraftfahrlehrern und Schulen usw. durch das NsKK.

Mit dem in Anlage 2 beigefügten Entwurf zu einer Verordnung des

Herrn Reichsprotektors sind ebenfalls beide Teile einverstanden.

3. Überprffung und Schulung der amtlichen Prüfungskonmissäe üiber

Generatorbetrieb bei Kraftfahrzeugen.

Die Vorschläge des Verbindungsführer in dieser Frage fanden volle

Zustimmung des Vertreters des Herrn Reichsprotektors. Es wurde

festgelegt, daß im Laufe des Januar 1943 die amtlichen Prüfungs-

komnissäre zu einem mehrtägigen Lehrgang zusammenberufen und

durch Fachkräfte des NsKK und mit Lehrmitteln des NSKK geschult

werden. Die Einberufung zu diesen Lehrgange erfolgt durch die

Gruppe Straßenverkehr bein Amt des Herrn Reichsprotektors. Ort

und Termin des Lehrganges wird von Verbindungsführer des Korps

festgelegt und rechtzeitig mitgeteilt werden.

4. Richtlinien für die Überwachung des motorisierten Transportes

der Kriegswirtschaft.

Die im übrigen Reichsgebiet geltenden Richtlinien werden in der

Fassung lt. Anlage 3 für das Protektorat als geeignet und anwend-

bar anerkannt. Sie werden durch eine Verordnung des Herrn

Reichsprotektors in Kraft gesetzt. Bezüglich der Reichspost

gilt die zu erwartende reichseinheitliche Regelung.

B.w.
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Der Vertreter des Herrn Reichsprotektors legt dieses Protokoll

dem Herrn Staatssekretär F r a n k vor und veranlaßt die

Herausgabe der Verordnungen.

Prag, den 14. Dezember l942

Leiter der Gruppe Straßenverkehr

-

Der Verbindungsführer des NSKK

beim Amt des/Reichsprotektors

zum Herrn Reichsprotektor in

Herrn

Böhmen und Mähren

gez. Müller_- Seyffert

Oberregierungsrat

Obergruppenführer
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Verordnung

by

des Herrn Reichsprotektors für Böhmen und Mähren über die

Führung der durch Generatorgas angetriebenen Kraftfahrzeuge

und über die Umstellung von Kraftfahrzeugen auf andere Antriebs-

arten.

NNTGNTLELAE

§1

Ein durch Generatorgas (Holz,Holzkohlen, Kohle usw.)ange-

triebenes Kraftfahrzeug darf auf öffentlichen Straßen und Plätzen

nur von einer Person geführt werden, die außer der normalen Fahr-

erlaubnis (Führerschein)eine Sondererlaubnis zur Wartung und Füh-

rung von Generatorfahrzeugen erhalten hat.

Die Sondererlaubnis gilt in Hinkunft als erteilt durch den

Erwerb eines Betriebsberechtigungsscheines für Generatorfahrzeuge.

Der Antrag auf Zuteilung des Betriebsberechtigungsscheines ist an

die örtlich zuständige NsKK-Motorstandarte zu richten. Die Aushändi-

gung des Scheines erfolgt durch die zuständige NsKK-Motorgruppe.

Diese ist berechtigt, die Ausstellung des Betriebsberechtigungs-

scheines von dem Nachweis ausreichender Kenntnisse über die Wartung

und Führung von Generatorfahrzeugen durch eine Prüfung abhängig zu

machen. Die Kosten der Prüfung gehen zu Lasten des Antragstellers.

Den Betriebsberechtigungsschein hat der Fahrer bein Führen

von Generatorfahrzeugen stets mitzuführen und auf Verlangen den

zuständigen Stellen zur Einsichtnahme vorzulegen.

§ 2

Personen, die im Besitz einer Sondererlaubnis gemäß der

bisherigen Regierungsverordnung Nr.84 vom 15.1.1942 sind, dürfen

Kraftfahrzeuge mit bisher von ihnen gefahrenen Generatorbauarten

weiterführen.

Die von einzelnen Zulassungsstellen ausgefertigten Zwi-

schenbescheinigungen verlieren mit dem 31.3.l943 ihre Gültigkeit.

§ 3

Die Abnahmeprüfung eines auf Generatorbetrieb umgestellten

Kraftfahrzeuges darf vom amtlichen Prüfungskommissär erst durch_

geführt werden, wenn der ständige Fahrer des Fahrzeugs den Be-

triebsberechtigungsschein vorgelegt hat. Die Nummer des Betriebs-

./.
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berechtigungsscheines ist in dem Gutachten-Vordruck des Prüfungs-

kommissärs zu vermerken.

§ 4

Strafbestimmungen:

Hi@ sichtlich der Verfolgung der Übertretungen dieser Ver-

ordnung gilt der § 71 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung.

§ 5

Dieser Verordnung tritt am 1.Januar l943 in Kraft. Gleichzei-

tig verliert die Reg.Verordnung Nr.84 vom 15.Januar l942 ihre

Gültigkeit.

S

T

65920



570

Entwurf

Anlage 2

232

Nachprüfung der Kraftfahrlehrer, Fahrschulen und deren

Lehrmittel durch das NS-Kraftfahrkorps (NskK);Mitwirkung

desselben bei der Zulassung neuer Kraftfahrschulen und Fahrlehrer.

1. Im Interesse einer einwandfreien Ausbildung der Kraftfahrer

übertrage ich dem NS-Kraftfahrkorps (NSKK) die Nachprüfung

der Kraftfahrlehrer, deren Schulungsmittel und Programme.

Die Nachprüfung erfolgt durch entsprechend ausgewiesene

Sonderbeauftragte des NSKK.

Die Gruppe Straßenverkehr, der vom NsKK über ungeeignete

oder unzuverlässige Kraftfahrschulen, Kraftfahrlehrer oder

Schulungseinrichtungen berichtet wird, trifft ihre Entschei-

dungen nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften.

2. Vor Erteilung einer neuen Ausbildungserlaubnis

(Fahrlehrerschein) oder einer Konzession zur Errichtung

einer Kraftfahrschule hört die Gruppe Straßenverkehr gut-

achtlich das NSKK. Dabei bleibt eine Nachprüfung des Bewer-

bers,seiner Lehrmittel und seines Schulungsprogrammes im

Sinne des Abs.1 dieser Verordnung dem Ermessen des NSKK

überlassen.
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Entwurf

Betrifft: Überwachung des motorisierten Transportes der

233

Kriegswirtschaft.

Im Einvernehmen mit dem NSkK-Verbindungsführer, Ober-

gruppenführer Müller-Seyffert habe ich folgende Richtlinien für

die Überwachung des motorisierten Transportes der Kriegswirtschaft

vereinbart.

Die Überwachung des Transportes aller am Güterverkehr

beteiligten Kraftfahrzeuge auf Einhaltung der kriegswirtschaftli-

chen Vorschriften übernimmt das NSkK mit einem dafür eingerichte-

ten Kontrolldienst.

Der Kontrolldienst besteht aus:

a) ständige Kontrollen,

b)

Sonderkontrollen,

Einzelermittlungen.

A) Organisation:

1. Der Sachbearbeiter des NsKK für den Kontrolldienst ist der

NSkK-Verbindungsführer der Motorgruppe zur Gruppe Straßen-

verkehr (zum Nbv).

2. Für die im NSKK-Kontrolldienst eingesetzten Führer stellt

der Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei im Reichs-

ministerium des Innern Dienstausweise aus.

3. Die Ausrüstung der NskK-Kontrollmannschaften ist Sache des NSKK

Die Kenntnichmachung für den Kontrolldienst regelt das NSKK

nach Maßgabe der Vereinbarung mit dem Reichsführer SS und

Chef der Deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern

und dem Reichsverkehrsminister.

4. Über die vorzunehmenden ständigen Kontollen stellt der NSKK-

Verbindungsführer im Einvernehmen mit der Gruppe Straßenver-

kehr (Nbv) monatlich einen Einsatzplan für den folgenden Monat

auf. Die Kontrollergebnisse werden der Gruppe Straßenverkehr

(Nbv) übermittelt, der Verstöße verfolgt.

5. Für die Vornahme von Sonderkontrollen und Einzelermittlungen

gilt das oben Gesagte sinngemäß.

B) Ausführung:

1.Die Kontrollen erstrecken sich auf alle im Güterverkehr

eingesetzten Fahrzeuge, also auch auf die reichseigenen Kraft-

fahrzeuge.

./.
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 2. Die Kontrolle umfaßt:

a) Einsatz und Auslastung der Fåhrzeuge,

b) Art und Gewicht des Ladegutes,

c) Fahrstrecke,

d) technischer Gesamtzustand des Fahrzeugs

Bei den auf Fernfahrt betroffenen Fahrzeugen außerden:

e) das Verlegen der Einzel- oder befristeten Genehmigung,

f) Vorlage der Meldungsbescheinigung vom Zielfahrbereit-

schaftsleiter bei Rückfahrten,

g) Zugehörigkeit zu welchem Nbv-Bezirk,

h) Übereinstimmung der Ladung mit der Genehmigung,

i) ordentliche Führung des Fahrtnachweisbuches.

3. Die Kontrolle ist dem Fahrer oder Halter des Fahrzeugs, sowe

dieser ein Fahrtennachweisbuch zu führen hat, in diesem durchr

Eintrag eines Kontrollvermerkes zu bescheinigen. Alle Fahrer

der kontrollierten Fahrzeuge erhalten einen mit dem Kontroll-

stempel versehenen Zettel, ær in der Tasche leicht greifbar

aufzubewahren ist. Anbringung an der Windschutzscheibe ist

verboten, damit entgegenkommende Fahrer nicht auf die Kon-

trolle aufmerksam gemacht werden.

4. Für jedes kontrollierte Fahrzeug ist eine Meldung (Kontroll-

zettel) mit einem Durchschlag für den Fahrbereitschäftslei-

ter, der Gruppe Straßenverkehr (dem Nbv) zuzuleiten (s.Muster).

5. Die Kontrollen werden innerhalb der Städte grundsätzlich

durch Aufsuchen der Betriebsstätten und außerhalb geschlosse-

ner Ortschaften durch Anhalten des Fahrzeugs auf der Straße

vorgenommen.
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Prag, den 28. Mai 1943.

76

1943

4-Sturmbannführer Kluckhohn.

NSKK-Obergruppenführer Müller-Seyffert hat unter dem

13.4.d.JS. - Zeichen BBNR.: B-M Ch 17/43/F/Po. an 4-

Oberst-Gruppenführer Daluege in der Frage des Einsatzes

des NskK im Protektorat ein Schreiben gerichtet. Zur Ver-

vollständigung der hies. Akten wäre ich für eine kurze

Mitteilung zu Dank verbunden, welche Entscheidung Oberst-

Gruppenführer Daluege auf das fragliche Schreiben getrof-

fen hat.

Freds

/s

M-Obersturmbannführer.

2.) Wv. am 28.6.1943 bei dem Unterzeichner.
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3. MA1 1943

KARLSBAD/PRAG

27.4.1943

An

DER FUHRER DER

MOTOR-GRUPPE EGERLAND

Staatssekretär und

UND NSKK.-VERBINDUNGSFUHRER

SS-Gruppenführer K.H.Frank

ZUM REICHSPROTEKTOR

IN BOHMEN UND MAHREN

Prag.

Un Ihnen einen umfassenden Über-

blick über die Vielseitigkeit des Ein-

satzes des NSKK seit Kriegsbeginn zu ge-

ben, überreiche ich Ihnen beigeschlossen

eine Zusammenstellung nach dem Stande

vom 1.1.1943.

lstye

NSKK-Obergruppenführer

Lat, acoe bt. t go4s ber dere

Ldeo, Wiederoegelegt am 25.5.43

lef.43.

$t.S.√A-21l/42

141



1,300

ur für Dienstgebrauch

N S K K - Führer und Männer

der Motorgruppe Egerland im Kriegseinsatz.

-

Stand 1.I.1943.

S tärk e des NSK K.

Motorstandarten

15

Motorstaffeln

59

Motorstürme u.selbständige Motortrupps

329

Kopfstärke - Männer

50 700

Eingezogen zur Wehrmacht

36 076

Kopfstärke der Motor-HJ

9 047
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Vormilitärische Ausbildung durch das NskK.

FSESE

Das NsKK bildet in den Stürnen der Breitengliederung unter

Dienstauisicht der.Motorstandarten und -Staffeln MEnner, die

ihrer Wehrpflicht noch nicht genügt haben, vormilitärisch zus.

Die Ausbildung erfolgt wie bei der SA in einem 3 mona-

tigen vormilitärischen Ausbildungslehrgang.

Ziel: Erhalt des vormilitärischen Ausbildungsscheines.

Hinzu kommt beim NSKk die 2 monatige notortechn.Ausbildg.

Ziel: Erhalt des Kriegskraftfahrscheines.

Eingesetzte Ausbilder für vormilitärische Ausbildung

817

Ausbildungseinrichtungen:

Sturmheime

160

Lehrsäle

110

Lehrwerkstätten

96

Ausbildungslehrgänge:

a) wehrsportliche Lehrgänge zu 3 Monaten

46

b) wehrsportliche Wiederholungs-

zu 3 Monaten

19

Lehrgänge

c) kraftfahrtechnische Lehrgänge zu 2 Monaten

45

d) kraftfahrtechnische iederholungs-zu 2 Monaten

17

Lehrgänge

Ausbildungsergebnis:

Bis zum 31.12.1942 wurden vormilitärisch ausgebildet:

vormilitärisch ausgebildete Männer

28 105

ausgegebene Ausbildungsscheine

8 408

ausgegebene Kriegskraftfahrscheine

10 178

in vormilitärischcr Ausbildung stchen

4 287
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Vormilitiricche notortechnische Ausbildung

der Motor-HJ.

AEEEEEEIAEE

Das NSKk bildet in den Stürmen der Breitengliederwng unten

Dienstaufsicht der Motorstandarten und Staffeln die Jungen

der Motor-ilJ vom 14. - 18.Lebensjahre motortechnisch aus.

Ziel der Ausbildung:

Gründliche motortechnische Schulung, einschließlich

des Erwerbs des Führerscheins IV für Kleinkrafträder.

Hitlerjungen der Motor-HJ, die Inhaber des Motor-HJ.

Prüfungsabzeichén sind oder den Fiihrerschein 1, 2 oder

3 besitzen oder den Fihrerschein 4 beim NSkK erworben

haben, erhalten vor der Musterung den Kriegskraftfabr-

schein, wenn ihr technisches Vissen und Können und ihre

soldatische Haltung einwandfrei feststehen.

Eingesetzte NSkk-Führer _und Ausbilder fir die motor-

453

technische Ausbildung der Motor-HJ

Kraftfahrzeuge zur Ausbildung stehen zur Verfügung

578

Jungen der Motor-HJ, die in Ausbildung stehen

9 047

4 023

Führerscheinklasse IV wurden ausgestellt an Motor-HJ

Motor-HJ-Sommerlager wurden durchgeflihrt

504

4 Lager mit Motor-lij-Jungen

Kraftfahrtechnischer Sonderlehr ang des Jahrganges

1924/25, die zu motorisierten Einheiten ge-

2 4.69

mustert sind

3 459

Kriegskraftfahrscheine an die Motor-HJ

950

Motor-HJ-Pr fungsabzeichen
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Kraftfahrtccmische Ausbildung.

SEEEBEREEEEBBEEEEEEEEEEERESE

1. Versuchsfahrt mit Schwelkokg-Generatoren.

Der erhöhte Verbrauch von flüssigen Kraftstoff durch

die motorisierte Kriegsführung und -wirtschaft macht die

Erzcugung von Generatorfahrzeugen erforderlich, dic durch

heimische Kraftstoffe wie Kohle, Koks, Gas, Holz usw. an-

getrieben werden. Ing.Grunert-Prag hat im Zuge der Gene-

ratorisierung einen Sehwelkoks-Generator konstruiert, der

nach Erprobung zur serienmäßigen Herstellung in großen Auf-.

lagen durch die Zentralstelle für Gcneratoren freigegeben

wird.

Im Einvernchmen mit der Gruppe Strassenverkchr beim

Reichsprotektor führt die Motorgruppe Egerland eine Ver-

suchsfahrt mit 2 LKWs dureh, bei der bis jetzt über 45.000 km

zurückgelegt wurden. Die beiden eingebauten Generatoren wer-

den mit Schwelkoks aus Brix angetrisbcn. Die dabei gemach-

ten Erfahrungen erbrachten zahlreiche Verbesserungen so-

wohl in Bezug auf den Generator selbst, als auch hinsicht-

lich der Behandlung und Entwicklung des Schwelkoks. Die Ent-

wicklung einer günstigen Generatorbauart steht vor dem Ab-

schluß, dessen Bedeutung für die Motorisierung des Reichs-

gaues Sudetenland heute noch nicht übersehbar ist.

2. In der Generatorausbildung wurden ausgestellt:

a) Betriebsberechtigungsscheine

3 753

davon an:

Zivilisten

3 032

Wehrmachtsangchörige

623

Schutzangehörige (Tschechen)

77

Ausländer

21

b) Betreuungsscheine

83

3. Tschechische Führerscheininhaber wurden umgeschult

auf den deutschen Führerschein

10 065
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4. Durchgeführte Prüfungen

für Führerschein Kl. II

23

für Führerschein Kl. III

16

5. Führerschcine der Klasse IV wurden ausgestellt

22 017

davon an:

NSKK-Männer

5 503

Motor-HJ-Jungen

5 364

Angehörige der DAF u.a.' 11 150

N S K K - Männer als Soldaten .

BBEEEBREEEESEEEREARESEEA9AS3SE9

Zahl der Auszeichnungen:

Ritterkreuz

L

Deutsches Kreuz

L

E.K. I.

101

E.K. II.

1 184

Sturmabzeichen

301

Kriegsverdienstkreuz I.KL.

&) mit Schwerter

20

b) ohne Schwerter

L

Kriegsverdienstkreuz II.Kl.

a) mit Schwerter

382

b) ohne Schwerter

387
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NSKK-Fronteinsatz.

85E6EEE

1. In der am 5.12.1940 aufgestellten NSkct-Brigade Luftwaffe,

der heutigen Motorgruppe Luftwefre, stehen aus dem Bereich

der Motorgruppe Sgerland nach Abgabe der jingeron Jehrgän-

ge zur kämpfenden Truppe

:

241 Mann.

Aufgabe der Männer war urspringlich Materialtransport

zum Ausbau der Flughäfen im besetzten Vestgebiet. Durch

restlose Erfullung diescs Auftrages wurden sie zun Muni-

Transport und sonstigem Nachschub zur Versorgung der Flug-

häfen herangezogen. Die Einheiton stchen nunmehr auch im

Osten. Das Führerkorps und ein Teil der Minner bestcht

aus NSKK-Führern, das Übrige sind Holländer, Flamen, Wal-

lonen, Franzosen und sonstige Ausländer.

2. Die Transportgruppe Todt wurde im Auftrag des Reichsmini-

sters Dr.Todt zur Führung und Betreuung der Kraftfahrzeuge

und der gesamten Baumaschinen im Einsatz f"r Kriegsbauten

des Heeres, der Marine und der Luftwaffe an allen Fronten

sowie zum Ausbau von Rüstungsbetrieben aufgestellt.

Eingesetzt sind

109 Mann.

Aus dem Bereich der Motorgruppe Egerland stehen ferner

in:

Sonderstaffel "y"

16 Mann

Volksdeutsche Mittelstelle

14

"

Kurierkompanie Krskau

14

"

NSKK-Verkehrskompanie

30

"

Rheinflottille

22

i1
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Der N S K K - Verkehrshilfedicnst.

Der NSKk-Verkchrshilfsdienst ist auf Reichsstrassen

und einem wesentlichen Ieil der Strassen 1.Ordnung einge-

richtet. In Abständen von 4 - 6 lm stehen Hinweisschilder

in Form einer Fernsprechwählerscheibe zun Zeichen, dass hier

eine Fernsprechstelle zur ständigen Benützung eingerichtet

ist.

Bei Unglücksfällen oder bei Liegenbleiben eines Fahr-

zeuges leistet der ehrenamtlich im VHD tätige NsKl-Mann

(Zonenführer) Hilfe durch sofortige Verständigung von Arzt,

Polizei, Reparaturwerkstätte, Tankstelle usw. Ferner dient

der VHD auf Kriegsdauer zur Unterstützung der Wehrmacht

beim Durchmarsch von geschlossenen Einheiten, Einzelfahr-

zeugen, Erkundungen von Kraftfahrzeugparks, Truppenstand-

orten u.a.m.

Zonenführer eingesetzt

20

Einsätze und Hilfeleistungen

ohne Protektorat

150

Der Verkehrserziehungsdienst des NSkK.

FRRIR8EBEBAEEESEEEEGEBEEESAASEAESE

Durch die anwachscnde Motorisierung im Reich stieg

infolge von Verkehrsunfällon im Jahr 1938 die Zahl der To-

ten auf 9.O0o, die Zahl der Schwerverletzten auf annöhernd

300.Oo0. Ursache dafür waren meist Unkenntnis oder Nichtbe-

achtung der Verkchrsvorschriften, Leichtsinn und Nachlässig-
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keit. Im VED machcn NSKK-Männer in berufefreien Stundeh

an verkehrsreichon Plätzen und Strassonkreuzungen alle

Wegebenützer auf Vorgehen gegen dic Vrkehrsordnung und

Fehler gegen dic Strassendisziplin aufmerksam und erzie-

hen so zum einwandfreien Strassenverkehr. Einc Verringe-

rung der Unfälle ist die Folge.

Seit Oktober 1942 ist eine fahrbare Verkehrsschule

des Korps (ein Geschenk des Führers) im Protektorat ein-

gesetzt zur Schulung der Strassenbenützer.

Bis zum 1.1.1943 geschulte Personan, darunter tschech.Poli-

zei, Strassenbahnfehrer, Lchrkräfte der Schulen und Ver-

kchrssünder

2 910.

Motorisierter Transport der Kriegswirtschaft.

AEIEEBEALASESEAAAES8EAERSSAAEE

Zur Unterstützung der Kriegsmaßnahmen des Reichsver-

kehrsministers wurde des Korps zur Botreuung und Übcrwa-

chung des motorisierten Trensportes der Kriegswirtschaft

eingesetzt.

Im Einsatz befinden sich ohne Regierungsbezirk

Troppau und Protektorat im Wechsel

387 Führer

2 112 Männer

Bis zum 1.1.1943 durchgeführte TK-Einsätza

804

kontrollierte Lastkraftwagen

4 698

beanstandete Lastkraftwegen

2 148

45 %

Beanstandungen im Hundertsatz
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Motorisierter Katastrophendienst.
=AEAEAEREEE3
Der motorisierte Katastrophendienst hat zur Aufgabe, bei
Luftangriffen und anderen Katastrophen wie Waldbränden,
Großfeuer, Wassernot usw. sich für die Rettung von Men-
schenleben und wertvollem Volksgut einzusetzen.
In Katastrophenfällen sind den NSKK besondere Aufga-
bon übertragen:
a) Vorkchrsregelung
b) motorisierte Befehlsübermittlung
c) Durchführung von Transporten mittels LKy-Kolonnen
d) Bereitstellung von Reserve-Kraftfahrern
e) Aufstellung von Instandsetzungstrupps in Anleh-
nung an Werkstätten des Kraftfahrzeughandwerks.
Die Organisation des motorisierten Katastrophendienstes
erstreckt sich über den gesamten Bereioh der Motorgruppe
Egerland ohne Protektorat und ist wie folgt aufgebaut:
Meldedienst:
Führer
54
Mann
482
PKW
119
Kräder
361
Kolonnendienst:
Kolonnen-Führer
157
Fehrer
1 128
Ersatz-Fahrer
358
Kfz. über 1 to.
1 128
Verkehrsregelungstrupps:
Führer
55
Mann
505
Instandsetzungstrupps:
Führer
51
Männer
347
Instandsetzungswerkstättet
59



63

-10 -

E r n t e - E i n s a t z .

FEREAEEEEERAEERREEE

Die Kriegsverhältnisse fordern die Ausnützung aller verfüg-

baren Kräfte besonders auch bei der Erntearbeit auf dem Lan-

de.

Leistungen beim Brnteeinsatz:

eingesetzte NSKK-Männer

28 013

geleistete Arbeitsstunden

594 506

E i n s a t z für des W H W .

Zu Gunsten des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes ha-

ben NSKK-Männer bei den Strassensammlungen und veranstal-

teten Konzorten folgende Ergebnisse erzielt:

eingesetzte NSKk-Männer

51 295

Ergebnis der Stressonsammlung

1,463 514.68 RMA

Ergebnis durch Vunschkonzerte

187 739.35 Ri
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Parteiverbindungsstelle

Prag IV, den 17. April 1943,

Burg, Nordflügel,

Tel. 60141-49, App.3626.

Sa

An

ca as 

Parteigenossen Dr. G i e s ,

in ühmen und Mähren.

Cing.: 20.APR. 1943

Prag IV,

Czernin-Palais.

Schu/ Ka.

Betrifft: NSKK.

Anliegend überreiche ich Ihnen ein Schreiben des Führers

der Motorgruppe Egerland und NSKK-Verbindungsführers zum

Reichsprotektor in Böhmen und Mähren, vom 13.4.ds.Js., mit

einem Durchschleg seines Briefes an den Oberst-Gruppen-

führer. Das Originalschreiben an den Oberst-Gruppenführer

werde ich diesem am kommenden Dienstag, den 20.de.Mts.,

persönlich überreichen, da ich auch von der Partei-Kanzlei

gebeten wurde, die Interessen des NskK beim Reichsprotektor

zu vertreten.

A8TTFHTH

ilil, 

Schulte- Schomburg

Oberbereichsleiter.

Anlagen.

St.√A-21j/42
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KARLSBAD/PRAG

13.4.1943

DER FUHRER DER

MOTOR-GRUPPE EGERLAND

An

UND NSKK.-VERBINDUNGSFUHRER

Staatssekretär

ZUM REICHSPROTEKTOR

IN BOHMEN UND MÄHREN

K.H. F r a n k

P r a

g

Sehr verehrter Pg. Frank !

In der Anlage übersende ich Ihnen in

Durchschrift mein heutiges Antwortschreiben

an Oberstgruppenführer D a l u e g e über

den zweckmäßigen Einsatz des Korps unter

Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse

im Protektorat. Ich bitte um Kenntnisnahme

und freundliche Unterstützung meiner Vor-

schläge.

Heil Hitler!

Ihr

Tr. liees Fypper

Obergruppenführer.

141
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KARLSBAD/PRAG

13. April 1943

DER FUHRER DER

An den

MOTOR-GRUPPE EGERLAND

stellv. Reichsprotektor

UND NSKK.-VERBINDUNGSFUHRER

in Böhmen und Mähren

ZUM REICHSPROTEKTOR

po Sanatn

IN BOHMEN UND MÄHREN

Generaloberst der Polizei

Daluege

P rag

BBNR.: B-M Ch 17/43/F/Po.

Sehr verehrter Oberstgruppenführer!

Mit Ihrem persönlichen Sehreiben vom 19.3.1943 teilten

Sie mir Ihre Bedenken mit, die Sie gegen eine übermäßige Heran-

ziehung der im Protektorat lebenden Deutschen zu dem vorgesehenen

Transportkontrolldienst haben. Ich selbst hebe volles Verständnis

für den Einsatz meiner Männer in der Kriegswirtschaft und möchte

ausdrücklich betonen, daß es nienalsdie Absicht des Korps war

oder sein wird, seine Männer auch nur stundenweise ihrer kriegs-

wichtigen Berufsarbeit zu entziehen. Anderseits ist der NsKK.-

Führer und -Mann über seine Berufspflicht hinaus in seiner Frei-

zeit freudig als Nationalsozialist und politischer Soldat tätig

und erfullt die dem NSkK zukommenden Aufgaben auf verkehrs -und

kraftfahrtechnischem Gebiet.

Die Tätigkeit des NSKK.-Mannes bitte ich in Böhmen und

Mähren genau so zu bewerten, wie die des freiwillig dienenden

und zur Mehrarbeit bereiten politischen Leiters, SA- oder SS-

Mannes der allgemeinen SS. Ich bin der Auffassung, daß gerade im

Zeichen des totalen Krieges auf den politisch gefestigten und

vorbildgebenden Menschen nicht verzichtet werden kann.

Ich darf bei dieser Gelegenheit auf die erwiesene gute

Zusammenarbeit zwischen dem NSKK und der Deutschen Ordnungspolizei

sowie Sicherheitspolizei hinweisen, insbesondere auf die vorberei-

teten Maßnahmen und den Einsatz im Rahmen der Kriegsfahndung

b..

141
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gemäß Erlass des Reichsführers SS und Chef der Deutschen

Polizei vom 5.12.1942. Nur durch die elastische Organisation

des Korps ist bisher dieser Einsatz der NskK.-Männer im

Fahndungsdienst gewährleistet, obgleich auf den Nskk-Verkehrs-

hilfsdienst und auf die Transportkontrollen des motorisierten

Transportes der Kriegswirtschaft leider noch nicht zurückge-

griffen werden konnte, wie dies eigentlich in dem Erlass vor-

gesehen war.

Unter Beteiligung der motorisierten Verkehrsschule

wurden allein in Prag in der Zeit vom 24.11.1942 - 20.3.1943

insgesamt 6884 Personen durch das Korps verkehrstechnisch

geschult. Darunter befanden sich unter anderem 280 Mann der

Deutschen und 46o Mann der Uniformierten Protektorats -Polizei.

Die städtischen Verkehrsbetriebe waren mit 1022 und die

städtische Straßenbahn mit 230 Lehrgangsteilnehmer beteiligt.

Ein dreitägiger theoretischer und praktischer Gene-

ratorschulungslehrgang sämtlicher amtlicher Prüfungskcmmissare

aus Böhmen und Mähren wurde in 3er Zeit vom 6. - 9.3.1943 in

den Räumen des Ministeriuns für Verkehr und Technik auf Wunsch

des Reichsprotektors - Gruppe Straßenverkehr - durchgeführt.

Die Leitung des ganzen Lehrgangs und sämtliche Vorträge wurden

ausschließlich von ersten Generator- und Kraftfahrzeugsachver-

ständigen aus den Reihen des Korps getragen, die ihre Tätigheit

ausnahmslos ehrenamtlich ausübten. Das Amt des Reichsprotek-

tors war während des Lehrganges durch Beobachter vertreten,

die der Schulung durch die Männer des Korps nur das höchste

Lob zollen konnten.

Seit Ende 1942 wurden in enger Zusammenarbeit mit

der Gruppe Straßenverkehr beim Amt des Reichsprotektors Ver-

suchsfahrten mit Schwelkoksgeneratorfahrzeugen durchgeführt.

Dabei sind von den vom Korps zur Verfügung gestellten Fahrern

über 40.ooo km mit 2 LKw's zurückgelegt worden. Zu Beginn

dieser Fahrten war der Stand der Entwicklung der Generatoren

so, daß bei einer allgemeinen Einführung dieser Báuart, mit

65903
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den grössten Schwierigkeiten hätte gerechnet werden können. Durch

größte Ausdauer und persönlichen Einsatz bei Tag und Nacht der

beteiligten NSKK-Sachverständigen und NSKK-Männer steht die Ent-

m d ad c d d 

Abschluß und ihre Einführung als allein anerkannter Schwelkoks-

generator im Protektorat bevor. Die Übertragung, der bei den

Versuchsfahrten gemachten Erfahrungen in Bezug auf Pflege und

Wartung des Kraftfahrzeuges und der Generatoranlage, sowie der

besonderen Bedienungshandhabung auf die zukünftigen Fahrer von

Schwelkoksfahrzeugen, betrachtet das Korps als eine selbstver-

ständliche Pflicht.

Für die kriegsnotwendige Errichtung der Stadt- und

Landwacht hat der letzte NSKk-Mann das größte Verständnis und

brennt darauf, bei der Ausbildung und im Einsatz für die noch

abseits stehenden deutschen Volksgenossen Ansporn zu sein.

Die Vorstehenden Ausführungen zeigen klar, auf welchem

Gebieten der freiwillige Einsatz der NSKK.-Führer und-Männer

auch unter Berücksichtigung des verschärften Kriegseinsatzes

möglich war und in Zukunft im Interesse des motorisierten Trans-

portes auch erforderlich ist.

Ich unterbreite daher nachstehend über den weiteren

Einsatz des Korvs auf obigem Gebieten folgende Vorschläge und

bitte um Ihre grundsätzliche Zustimmung zu ihrer Durchführung:

1.) Unter Würdigung der in Ihrem Schreiben vom 19.3.1943

dargelegten Verhältnisse und der anderweitigen Inan-

spruchnahme des Korps, wird die Einführung der "Kon-

trolle des motorisierten Transportes der Kriegswirt-

schaft" im Protektorat vorläufig zurückgestellt.

2.) Bei der Einführung des mit Hilfe des NSKK entwickelten

Schwelkoksgenerators im Protektorat wird das Korps bei

der Schulung der Generatorfahrer in der gleichen Weise

eingesetzt, wie dies im übrigen Reichsgebiet seit

Jahren der Fall ist, und wie sich diese Organisation

des Korps, sowohl im allgemeinen Kraftverkehr als auch

bei der Wehrmacht, der Waffen-SS, der Reichspost usw.

bestens bewährt hat.

Die Notwendigkeit dieses Einsatzes wurde bereits am

5.Nov.1942 in der Parteiverbindungsstelle gemeinsam

mit Herrn 0.Reg.Rat Kapuste festgestellt und am 14.12.

1942 über die Durchführung im Einzelnen eine völlige
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Freldog cateedra ab

Die entsprechenden Vorschläge wurden auf Fünsch von Herrn

Staatssekretär Frank in einem gemeinsamen Frotokoll festgelegt.

Zur Beseitigung der allseitig nur als Notlösung aügerchenen der-

zeitigen Zwischenregelung be arf es nsch Angabe von Herin Ober-

regierungsrat Kapuste leligläch noch Threr grunisatzlichen Zu-

00

stimmang.

i

MoAaEOpOLOp4yO ZSoJE

3.) Der Nskk.-Verkehrshilfsdienst wird vorläufig auf den

AU

Durchgangsstraßea der Wehrmacht eingerichtet und damit

gleichzeitig dem Erlass des Reichsführers SS und Chef

der Deutschen Polizei vom 5.12.1942 bezüglich Kriegs-

fahndung Rechnung getragen.

Ich habe bei meiuen Vorschlägen die von Ihnen gegebe-

nen Anregungen weitgehend berücksichtigt und wirde mich freuen,

nun auch Ihre volle Zustimmung zu erhalten. Ich kann meinerseits

die Einsatzbereitschaft des Korps und seiner Hänner in obigem

Rahmen zusichern und würde es begrüßen, wenn die bereits überall

in Erscheinung tretende gute Zusammenarbeit sit den zuständigen

Behördenstellen auch Ihre offizielle Billigung fände, zumal es

sich hier in erster Linie nicht um eine politische, sondern um

eine kraftfshrtechnische und vorsorgliche Betätigung zu Guaeten

der Vehrmscht, der Polizei und der Zriegswirtschaft handelt.

Heil Hitler!

Wy tyue

Obergruppenführer.

-

65902
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23. März 1943.

St.S.121/43.

2

III. 1943

1.) An

Ta- Maddddt-R

Führer der Motor-Gruppe Egerland,

Karlsbad.

Sehr geehrter Parteigenosse Müller-Seyffert !

Der Stellvertretende Reichaprotektor, i-Oberst-Gruppenfüh-

rer und Generaloberst der Polizei Daluege, hat Ihnen in

diesen Tagen in der Frage des Eineatzee des NSkK im Protek-

torat seinen neuerlichen Standpunkt dahin mitgeteilt, daß

as die Rücksichtnahme auf die Belange der Rüstungswirt-

schaft erforderlich mache, die sich auf den Einsatz des

NSKK beziehenden Maßnahmen vorläufig zurückzustellen. Ich

halte unter diesen Umständen eine Aussprache nicht mehr für

notwendig, da ich nicht nur an die Entscheidung des Stell-

vertretenden Reichsprotektors gebunden bin, sondern auch dei

gleichen Standpunkt vertrete.

Heil Hitler !

Ihr

2.)
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t0m8-

II. 1943

2.)

Durchschrift an

23

Pg. Schulte-Schomburg

zur Kenntnis.

ger 

65901

3.) Z.d.A.
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KARLSBAD/PRAG, den 8. April 1943.
DER FUHRER DER
MOTOR-GRUPPEEGERLAND
An
UND NSKK.-VERBINDUNGSFUHRER
ZUM REICHSPROTEKTOR
Staatssekretär und
SS-Gruppenführer K.H. F r a n k
IN BOHMEN UND MAHREN
P
a
g
S'aatsfek.ztärs
o a 
i:hmenuhon.
12. APR. 1943
Sehr geehrter Parteigenosse Frank !
Unter Bezugnahme auf die Aussprache anläßlich
der Besichtigung der motorisierten Verkehrsschule am
12.12.1942 in Prag, erlaube ich mir nachstehend das erste
Teilergenis der Verkehrsschulung bekanntzugebn.
Im Gebiete der Stadt Prag wurden in der Zeit
vom 24.11.1942 bis 20.3.1943 insgesamt 6.884 Lehrgangsteil-
nehmer verkehrstechnisch geschult.
Im einzelnen entfallen hiervon auf
Strassenbahnfahrer . 2390 Mann
Schülerinnen .…. 1901 Schül.
Städt.Verkehrsbetriebe
.………………..… 1022 Mann
Uniform.Protek.Polizei
…..…........
460 Mann
Deutsche Polizei .......
....................
289 Mann
NSKK ........
252 Mann
Motor-HJ und HJ ......
149 Jungen
Schul-Lehrpersonal
-
120 Mann
Verkehrssünder .....
82 Mann
............
Sachverständige u. Prüfungskommissare
.....
65 Mann
SS ..
56 Mann
Städt.Angestellte ....
35 Mann
NSFK-Lehrlinge ...
26 Mann
Wehrmacht Gener.Fahrer
23 Mann
.......
Gemusterte mot.Einheiten ................
14 Mann
Zusammen:
6884 Mann
b.w.
©f √ A-21h/42
141
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Dieser schöne Erfolg der Verkehrsschulung ist in erster

Linie auf die vorbildliche Zusammenarbeit zwischen den

zuständigen Behördenstellen und den Einheiten des NSKK.

zurückzuführen.

Für die bisher der motorisierten Verkehrsschule

zuteil gewordenen Unterstützung, sage ich meinen besonderen

Dank.

eobit.dtenn

odd

H e i l H i t l e r !

0M

S A

Unces tuye

Obergruppenführer.

tm bryang.

8y 5. 43.

6500
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St.S. VI A - 21 g/42.

Prag, den 1l. März 1943.

11. 1I1. 1943

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen :

Herrn Kapuste.

In Sachen Mitarbeit des NSKK beziehe ich mich auf die

dort. Zuschrift vom 20.1.d.Js. - Zeichen III/2 Nr.0.20/43

und teile mit, daß die Entwürfe nach der unterschriftlichen

Vollziehung durch den Herrn Staatssekretär an die Adressa-

ten weitergeleitet worden sind. Die hier eingehenden Ant-

worten werde ich Ihnen zusenden, damit Sie zur gegebenen

Zeit über deren Inhalt dem Herrn Staatssekretär Vortrag

adan

gesaa

2.) Wv. am 15.B.1943 bei dem Unterzeichner.

Wieo-coorgelegt am..45.3.43
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Bevollmächtigter für den Nahverkehr

Prag, den 20. Januar 1943

III/2 Nr. 0.20/43

Herrn

Ministerialrat Dr. G i e s

im H a u s e

Betrifft: Mitarbeit des NSkK.

Bezug:

Mündliche Anweisung des Herrn Staatssekretärs.

In der Anlage überreiche ich Durchschlag des Entwurfes

eines Schreibens an die Motorgruppe Egerland vom 9.9.l942.

Die Urschrift ist bereits vom Herrn Staatssekretär gezeich-

net worden, jedoch auf Veranlassung der Parteiverbindungs-

stelle dem Oberst-Gruppenführer D a l u e g e nicht vor-

gelegt worden.

Auf Anweisung des Herrn Staatssekretärs soll an den Leiter

des Zentralverbandes der Industrie, Herrn Dr. A d o l f ,

an W-Oberführer Dr. B e r t s c h und an die Rüstungsin-

spektion zwecks Stellungnahme herangetreten werden.

Die infragekommenden Entwürfe füge ich bei.

Marne

Oberregierungsrat.

Anlagen

H



Abschrift

REICHSPROTEKTOR

h

DER

in Böhmen und Mähren

9.September 1942

III/2 -0- 407/42

An den

Führer der Motorgruppe E g e r l a n d

und NSKk - Verbindungsführer

zum Reichsprotektor in Böhmen und Mähren

Karlsbad

A

Betrifft: Ihre Schreiben vom l0. und 18. August 1942.

Von Ihren Vorschlägen, das NSkK auf allen mit der Motorisie-

rung des Strassenverkehrs im Protektorat Böhmen und Mähren

zusammenhängenden Gebieten zur Mitwirkung heranzuziehen, ha-

be ich mit großem Interesse Kenntnis genommen.

Ich lege den größten Wert darauf, daß die Mitarbeit des NSKK

nur im engsten Binvernehmen mit meiner Gruppe Strassenverkehr

erfolgt.

Zu den einzelnen Punkten Ihres Schreibens vom lo. August 1942

bemerke ich folgendes:

1.) Ausbildung und Prüfung der Fahrer von Kraftfahrzeugen

mit Generatorenantrieb.

Die in diesem Schreiben angeführten Erlässe des Reichsver-

kehrsministers vom 21.2.1941 - K 1. 3072/41 - und vom

22.9.1941 - K 2. 21 473/41 - haben für das Protektorat

Böhmen und Mähren keine Gültigkeit. Ich habe davon abgesehen,

eine entsprechende Anordnung für Böhmen und Mähren zu erlas-

sen, weil wesentliche Voraussetzungen der obigen Erlässe

hier nicht gegeben sind.

Im übrigen Reichsgebiet werden für die Umstellung auf An-

trieb mit Generatorgas nichtrückzahlbare Beihilfen gewährt.

Die Zahlung ist aber davon abhängig gemacht, daß nur zuge-

lassene Generatoren eingebaut werden und daß durch Prüfun-

gen des Fahrers die Gewähr einer ordnungsmässigen Bedie-

nung nachgewiesen wird. Da Fachkräfte der Wirtschaft und

der Behörden zur Ausbildung der Fahrer und Abnahme der

Prüfungen wegen des Krieges nicht zur Verfügung stehen,

andererseits aber das NSkK über entsprechende Schulen und



4Laciee

PEC

DMBO

Fachkräfte im übrigen Reichsgebiet verfügt, war es zweck-

mässig, das Ausbildungs- und Prüfungsverfahren dem NSKK

zu übertragen.

Im Protektorat Böhmen-und Mähren werden aber Beihilfen für

die Umstellung auf Generatorgasantrieb nicht gegeben. Der

Fahrzeughalter hat ein eigenes Interesse daran, durch gute

Behandlung sein für den Generator ausgegebenes Geld nicht

zu verlieren und ist von sich aus bestrebt, den Kraftfahrer

ausbilden zu lassen. Im Gegensatz zum übrigen Reichsgebiet

stehen den Generatorerzeugungsfirmen und Werkstätten im aus-

reichenden Maße Fachkräfte für die Ausbildung und Unterrich-

tung der Kraftfahrer zur Verfügung, auch sind genügend amt-

liche Prüfungskommissäre vorhanden, die insgesamt etwa 5 000

bis 6 000 Prüfungen abgenommen haben.

Ich bitte zu erwägen, ob es bei dieser Sachlage angezeigt

ist, wertvolle deutsche Kräfte durch die Übernahme der Ausbil-

dung und Prüfung, die bislang von Tschechen durchgeführt wur-

den, zu binden, oder ob es nicht zweckmässiger wäre, das NSKK

künftig im Einvernehmen mit der Gruppe Strassenverkehr und dem

Länderbeauftragten für Böhmen und Mähren für Generatoren nur

zur Beaufsichtigung der Ausbildung der Fahrer und zur Schulung

der Prüfungskommissäre einzusetzen.

Dies würde auch den Vorteil haben, daß die bereits ausgestell-

ten Bescheinigungen der Prüfungskommissäre über die Abnahme

der Prüfung der Fahrer nicht durch neue Bescheinigungen des NSKK

zu ersetzen wären. Es handelt sich hierbei um mindestens 6 000

Bescheinigungen, deren Ausstellung eine nicht unerhebliche Ver-

waltungsarbeit mitsichbringen würde. Eine nachträgliche Prüfung

der mit der Führung von Generatorfahrzeugen betrauten Fahrer

kommt wie im übrigen Reichsgebiet nicht in Betracht. (Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 20.6.1940 - K 21. 1l 600/40 -.

2.) Überwachung des gesamten Güterkraftverkehrs.

Der in Ihrem Schreiben vom l0. August l942 angeführte Erlaß

des Reichsverkehrsministers vom 3.6.1940 - K 41. 10 613/40 -

gilt ebenfalls nicht für das Protektorat Böhmen und Mähren.

Er ist mirglediglich-nachrichtlich zugegangen. Für den Er-
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lass des Reichsverkehrsministers ist u.a. die Tatsache maß-

gebend gewesen, daß im übrigen Reichsgebiet der NSKK- Ver-

kehrs-Hilfsdienst eingerichtet war und das NSKK zahlenmäßig

stark ist. Die Frage, ob ein NSKK-Verkehrs-Hilfsdienst im Pro-

tektorat während des Krieges eingerichtet werden könnte, wur-

de bereits l94l nach eingehender Prüfung verneint. Maßgebend

für die Entscheidung war, daß die deutsche Polizei für Böhmen

und Mähren andere Aufgaben hat, als im übrigen Reichsgebiet

und daß die tschechische Polizei zahlenmäßig stark genug ist,

um den Ansprüchen zu genügen. Auch fehlt die breite Basis des

NSKK. Es ist daher auf die tschechische Polizei zurückgegriffen

worden.

Der Generalkommandant der uniformierten Protektorats-Polizei

hat unter dem l0. August l942 den aus der Anlage ersichtlichen

Befehl erlassen, wonach von der Protektoratspolizei bereits

mehrere Kontrolleure zur Überwachung des Kraftverkehrs auf

der Landstraße eingesetzt worden sind.

4

Meine Gruppe Strassenverkehr hat asserdem zwei Angestellte

eingesetzt, die nach besonderen Weisungen arbeiten.

Die Übernahme des Straßentransportkontrolldienstes durch das

NSKK hätte zur Folge, daß NSKK-Angehörige zu jeder Tageszeit

aus den Betrieben und Behörden herausgezogen werden müßten.

Hier muß die Frage aufgeworfen werden, ob diese, den NSKK-

Mann, wie auch die Betriebe.ausserordentlich belastende Maß-

nahme verantwortet werden kann, weil im Gegensatz zum übrigen

Reichsgebiet die tschechische Polizei/friedensmässiger Stär-

in

ke tätig ist und einer Entlastung nicht bedarf.

Dagegen würde ich es ausserordentlich begrüßen, wenn das NSKK

bei Groß-Kontrollen der deutschen Polizei, bei Fahndungsakti-

onen, bei Beorderungen von Kraftfahrzeugen für Zwecke der

Wehrmacht, Großeinsätzen von Kraftfahrzeugen oder bei ähnli-

chen Aufgaben, wie bisher mit bestem Erfolg mitwirkt.

3.) Überwachung und Zulassung von Kraftfahrlehrern.

Entsprechend der Regelung im übrigen Reichsgebiet bitte ich

der Gruppe Strassenverkehr Vorschläge zu unterbreiten, bis zu

welehem Zeitpunkt eine Überprüfung der vorhandenen Fahrschulen

gemäß Erlaß des Reichsverkehrsministers vom l6.12.l937 - K 5.

14 oll - durchgeführt werden kann.

Bei der Zulassung von neuen Kraftfahrlehrern oder -schulen
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werden die zuständigen Verwaltungsbehörden Sie in Ihrer Ei-

genschaft als NSkK-Verbindungsführer gutachtlich hören.

4 Generatorwesen.

Die Umstellung der Kraftfahrzeuge auf den Antrieb mit heimi-

schen Kraftstoffen ist durch die Errichtung einer Zentral-

stelle für Generatoren durch Erlåss des Reichsmarschalls des

Großdeutschen Reiches - Beauftragter für den Vierjahresplan -

V.P. 9713/5/2/l - vom 30. Mai 1942 auf eine Grundlage gestellt

worden. Der Zentralstelle für Generatoren (Leiter Staatsrat

Schieber) ist die alleinige Zuständigekeit für alle Fragen be-

züglich Umstellung von Kraftfahrzeugen und Motoren auf Antrieb

mit heimischen Kraftstoffen, insbesondere auch die Verbesserung

vorhandener und die Erprobung neuer Generatortypen übertragen

worden. Der Leiter meiner Gruppe Strassenverkehr ist zum Län-

derbeauftragten für Böhmen und Mähren von der Zentralstelle

bestellt worden. Einer maßgebenden Mitwirkung des NSKK, so daß

der Länderbeauftragte für Böhmen und Mähren an ein Gutachten

oder eine Entscheidung des NSkK gebunden wäre, müßte von der

Zentralstelle für Generatoren in Berlin zugestimmt werden.

Ungeachtet dessen, beabsichtigt der Länderbeauftragte für Böh-

. men und Mähren von der Zentralstelle für Generatoren die Mit-

-wirkung des NSkK bei der Durchführung von Probefahrten von Ge-

neratorfahrzeugen zu erwirken. In diesem Sinne ist bereits an

die NSKK-Motorstandarte herangetreten worden.

Ferner ist das NskK von dem Leiter der Gruppe Strassenverkehr

bereits gebeten worden, bei der Vergebung von Konzessionen für

Omnibusbetriebe durch Benennung geeigneter Persönlichkeiten

sich zu beteiligen.

1 Anlage

:

65896
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Abschrift

Der Generalkommandant der Uniformierten Protektoratspolizei.

Z. III-34.40

Prag, den 10. August 1942.

An die

Runderlass

Landes-Bezirks- und Regierungs-

polizeibehörden und

an die

Gendarmerielandeskommanden.

Betrifft:

Bestrafung von Zuwiderhandlungen gegen die

Strassenverkehrs - Zulassungs - Ordnung.

Für die Überwachung des Kraftverkehrs, insbesondere auf den Land-

straßen, wurden mehrere Kontrolleure eingesetzt. Ihre Hauptaufga-

be ist die Überwachung des Güterverkehrs mit Lastkraftwagen. Es

werden die Fahrzeugpapiere, die Fernverkehrsgenehmigung, die La-

dung und der Zustand des Fahrzeuges geprüft. Vergehen gegen die

Verordnung über die Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen

vom 2.5.194l /VBlRProt. S.234/ werden naeh deutschem Recht ver-

folgt. Zuwiderhandlungen gegen die Strassenverkehrs-Zulassungs-

Ordnung vom 27.9.l939, Slg. Nr. 243/l939, die bei den Kontrollen

festgestellt werden, werden dann den zuständigen Zulassungsstel-

len für Kraftfahrzeuge zur Verfolgung sowie zur Abstellung der

Mängel mitgeteilt werden. Es wird dabei davon abgesehen, für den

Einzelfall eine Weisung über die Höhe der festzusetzenden Strafe

zu geben. Die Straffestsetzung wird den zuständigen Dienststellen

überlassen.

Hinsichtlich des Strafmasses bei Zuwiderhandlungen gegen die StVzo

wird darauf hingewiesen, daß es gerade unter den besonderen Verhält-

nissen der Kriegswirtschaft wichtig ist, die Ordnung im Kraftver-

kehr aufrecht zu erhalten. Demgemäß sind Fahrten ohne die vorge-

schriebenen Fahrzeugpapiere fühlbar zu bestrafen. Im Allgemeinen

halte ich eine Mindeststrafe von 2o0 K für angebracht. Bei Mängeln

am Fahrzeug ist für die Höhe der Strafe die Art des Mangels ent-

scheidend; Fehler an der Steuerung oder den Bremsen müssen wegen

der Gefährlichkeit und Fahrlässigkeit höher bestraft werden. Bei

den Fehlern an den Lichtanlagen und Fahrtrichtungsanzeigern könnte

das Strafmass niedriger gehalten werden; es ist jedoch vor allem

zu überwachen, daß die Mängel sogleich abgestellt werden.
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Fahrzeughalter, die sich wegen derselben Zuwiderhandlung

mehrmals strafbar machen, sind entsprechend der allgemei-

nen Regelung höher zu bestrafen. In jeden Falle muß die

Strafe so bemessen sein, daß sie den Betroffenen zu einem

der Stvzo entsprechend en Verhalten und einer vorschrifts-

mäßigen Behandlung seines Fahrzeuges veranlasst und nicht

nur als eine geringfügige Unbequemlichkeit empfunden wird.

Demgemäß ist in Zukunft vorzugehen.

Für den Generalkommandanten:

Der Chef des Stabes:

gez. Sowa.

Beglaubigt:

(Stempel)

gez. Unterschrift

Expeditsvorstand.

-

.
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